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Solange uns die Menschlichkeit miteinander verbindet, 
ist es völlig egal, was uns trennt.

        Ernst Ferstl

1. Vorwort
Nach Aussage des Deutschen Wetteramtes gab das Jahr 2018 durchaus Anlass zur 
Sorge, so war es doch das heißeste seit Aufzeichnung der Wetterdaten. Auch bei 
der wohnungslosenhilfe biberach e.V. war das Jahr von Sorgen und zu großer Hitze 
geprägt - im wahrsten Sinne des Wortes. Am 28. Februar kam es auf Grund eines 
technischen Defektes unserer Waschmaschine zu einem Brand in der Tagesstätte. 
Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Schaden war jedoch erheblich. Trotz 
des schnellen Einsatzes der Feuerwehr waren die Tagesstätte, Küche, Lager, Be-
sprechungsraum mit öffentlichem PC-Zugang sowie der Sanitärbereich nicht mehr 
nutzbar. Die Klienten-Wohnungen im 1. und 2. OG sowie die Büroräume neben der 
Tagesstätte wurden zum Glück nicht in Mitleidenschaft gezogen. Mein großer Dank 
gilt hier vor allem meinen Mitarbeitenden, die zügig und ohne Panik die Evakuie-
rung des Gebäudes veranlassten. Ein Erfolg, der sicherlich auch unseren regelmä-
ßigen Übungen und klaren Aufgabenverteilungen in einem Notfall geschuldet ist. 
Fünf Monate dauerten die Renovierungsarbeiten und forderten von Mitarbeitenden 
und Klienten Geduld und Kompromissbereitschaft. 

Eine weitere Herausforderung stellte der starke Personalwechsel 2018 da. Sowohl 
die Ausschreibung vakanter Stellen, die Einarbeitung neuer Mitarbeitenden, aber 
auch die Interimszeiten, in denen Stellen unbesetzt waren, bedeuteten ein erhöh-
tes Arbeitspensum für alle Mitarbeitenden.

Hinzu kam die belastende Arbeitssituation durch die räumliche Enge im Gebäude 
Kolpingstraße 33/3. Von den 18 Mitarbeitenden der wohnungslosenhilfe biberach 
e.V. teilen sich acht Sozialarbeiterinnen und -arbeiter sowie die Verwaltungskräfte 
vier Büros mit einer Gesamtfläche von etwa 56 m². Da sich teilweise drei Perso-
nen einen Schreibtisch teilen, müssen bei Beratungsgesprächen Kolleginnen oder 
Kollegen ihren Schreibtisch verlassen. Vertrauensvolle Gespräche und Beratungen 
sind in diesem Rahmen nur schwer durchführbar (Datenschutz!).

Somit steht die wohnungslosenhilfe biberach e.V. selbst vor einem „Wohnungspro-
blem“, da die Kapazitäten, die die Räumlichkeiten in der Kolpingstraße 33/3 bieten 
bereits weit überschritten sind.
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Dennoch muss betont werden, dass der Standort der wohnungslosenhilfe biber-
ach e.V. für die Erfüllung ihrer Aufgabenbereiche optimal ist. Die zentrale Lage im 
Stadtgebiet Biberach gewährleistet die gute Erreichbarkeit zu allen Ämtern, Be-
hörden und Beratungsstellen. Da die meisten unserer KlientInnen auf öffentliche 
Verkehrsmittel angewiesen sind, ist auch die Nähe zum Bahnhof und ZOB beson-
ders wichtig. 

Für die Zukunft muss konkret über die Gebäudesituation nachgedacht werden, um 
weiterhin die gute Arbeitsqualität zu gewährleisten. 

Ende 2018 war bereits ein neues Projekt in Planung: Ein Beratungs- und Resozia-
lisierungsangebot für Frauen. Die Eröffnung eines Aufnahmehauses für Frauen soll 
2019 verwirklicht werden. 

Ein herzliches Dankeschön sei den vielen und für uns sehr wichtigen Spenderinnen 
und Spendern gesagt, die die Arbeit und das erweiterte Angebot der wohnungslo-
senhilfe biberach e.V. finanziell unterstützen. Neben 25 privaten Spenderinnen und 
Spendern möchten wir uns namentlich bei der Bruno-Frey-Stiftung, dem VR Ge-
winnsparverein, der Kreissparkassenstiftung, der Ev. Kirchengemeinde Ersingen, 
der Diakonischen Bezirksstelle Biberach, dem Unternehmen Dachser, der Kreis-
jägervereinigung, der M. & K. Heckenberger GbR, dem Reformhaus Bacher, der 
Staatlichen Toto-Lotto GmbH, der Ansichts-Sache Bad Buchau, den Initiatoren des 
Weihnachts-Open-Air-Kino, dem Grün Team, der PG Charity und der Baur & Christ 
GbR ganz herzlich bedanken.

Dank gilt ebenfalls den Kooperationspartnern sowie allen Kolleginnen und Kollegen 
aus den unterschiedlichen Sozialen Diensten für eine gute und konstruktive Zu-
sammenarbeit.

Zu guter Letzt ein großes Dankeschön, auch im Namen des Vorstands, an meine 
Mitarbeitenden, die trotz schwierigen Rahmenbedingungen stets großes Engage-
ment und Leidenschaft in ihrer Tätigkeit zeigen.

Geschäftsleitung 
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2. Team der wohnungslosenhilfe biberach e.V.
Vorstand

Cornelia Paul (1. Vorsitzende) 
Pfarrer Peter Schmogro (2. Vorsitzender)

Fachberatungsstelle, Ambulant Betreutes Wohnen, TABULA (U25 
Projekt), Fachstelle

  Ulrike Wachter   Lisa Klöß    Maike Kalenberg    Max Graf       Anna Karacsony       Hildegard Mühler
  - Geschäftsleitung -

  Natia Oehlcke     Claus Fischerkeller Manuela Engelmann Oksana Ajtimova

BQVB 2017 - „P.I.T.A.“

 Andreas Szedlak    Horst Grunewald   Bernhard Fischer      Mirjam Engert   

Verwaltung         QM-Beauftragte

   Michaela Ege       Karin Beckham            Anastasia Deev

Nicht auf dem Bild: Peter Tritschler (Tagesstätte), Hans-Jürgen Paul (BQVB)
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3. Hier sind wir vor Ort
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4. Fachberatungsstelle

Die ambulante Fachberatungsstelle der wohnungslosenhilfe biberach e.V. ist die 
zentrale Anlaufstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohten 
Menschen nach §§67 ff. SGB XII im Landkreis Biberach.

Das Sozialgesetzbuch Zwölf (SGB XII) sieht in den §§ 67, 68 und 69 Hilfen zur 
Überwindung besonderer Schwierigkeiten vor, insbesondere durch Beratung und 
persönliche Dienstleistungen. Wenn „besondere Lebensverhältnisse mit sozialen 
Schwierigkeiten“ verbunden sind – beispielsweise bei Wohnungs- oder Obdach-
losigkeit oder nach einer Haftentlassung – soll eine gezielte Hilfestellung zur 
Überwindung der Schwierigkeiten gewährt und eine Eingliederung in das gesell-
schaftliche Leben ermöglicht werden. Ziel der Hilfe ist aber auch, zu verhindern, 
dass sich die Situation verschlimmert.

Die Hilfeangebote zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten beschrän-
ken sich nicht auf Hilfemaßnahmen, die nur einen Teil des Hilfebedarfs abdecken. 

Sie stellen einen umfassenden Ansatz dar, damit wird versucht der Lebenssitua-
tion der Ratsuchenden, die aus einer Vielzahl an Problemen besteht Rechnung zu 
tragen. 

Zudem besitzen die meisten Hilfesuchenden nur eingeschränkte Fähigkeiten diese 
Probleme aus eigenen Kräften zu überwinden oder zu lösen.

4.1 Darstellung der Problemlagen

Unser Hilfeangebot beinhaltet alle Maßnahmen, die notwendig sind, diese Schwie-
rigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu 
verhindern. Immer wichtiger dabei ist uns die Prävention neben der Rehabilitation 
bzw. Resozialisierung. Dies ist sinnvoller, da oft effektiver und preiswerter.
Die gemeinsame Grundlage aller Angebote ist die Hilfebedürftigkeit des einzelnen 



9

Menschen. Der Hilfeprozess basiert auf Freiwilligkeit und orientiert sich an den 
Ressourcen des Hilfesuchenden und den Möglichkeiten des sozialen Netzes. Das 
gesamte Hilfesystem, gemäß §§67 ff SGB XII, ist systematisch aufeinander abge-
stimmt und aufgebaut.

4.2 Aufgaben

Zu den Aufgaben der Fachberatungsstelle gehören Erstgespräche, Case-Manage-
ment, strukturelle Hilfemaßnahmen und Sozialhilfeplanung mit den hilfesuchen-
den Menschen.

Einzelfallbezogene Maßnahmen sind:

• Erst- und Folgeberatung

• Klärung des persönlichen Hilfebedarfs

• Klärung der rechtlichen und geeigneten Hilfeformen

• Stärkung der Selbsthilfekräfte

• Erstellung eines geeigneten Hilfeplans

• Koordination mit anderen Hilfesystemen

• Eventuell Vermittlung zu anderen Fachdiensten

• Vermittlung innerhalb des eigenen Hilfesystems

• Auszahlung des Arbeitslosengeldes II in Form von Tagessätzen an alleinste-
hende Wohnungslose

• Unterstützung bei der Beschaffung oder Erhaltung von Wohnraum

• Unterstützung bei der Beschaffung oder Erhaltung von Arbeitsplätzen

• Hilfe bei Anträgen und Behördenangelegenheiten

• Entlastung der Behörden durch professionelle Bedarfsklärung

• Vermittlung von Gesundheitshilfen

Strukturelle Hilfen bestehen aus:

• Öffentlichkeitsarbeit

• Netzwerkarbeit

• Kontaktaufbau zum Gemeinwesen, wie z.B. Kirchen, Vereine, Bevölkerung

• Konzeptionelle Arbeit

• Verhandlungen mit Stadt und Landkreis
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Der Arbeitsschwerpunkt der Fachberatung hat sich in den letzten Jahren immer 
mehr zu einer Clearingstelle gewandelt.

Im Beratungsalltag bedeutete dies, das Beratungsanfragen (persönlich oder telefo-
nisch) direkt, über Angehörige oder Einrichtungen aufgenommen und sogenannte 
„Erstgespräche“ vereinbart wurden. In diesem Gespräch wurden die persönlichen 
Daten erfragt und erhoben; der Grund bzw. das Anliegen musste geklärt werden.

Nach diesem Erstgespräch wurde entschieden welche Bereiche der wohnungslo-
senhilfe biberach e.V. (Bsp. Fachstelle, U25, weiterführende Hilfe, Aufnahmehaus, 
etc.) oder Maßnahmen angeboten werden konnten.

Häufig kam es zu einer Weitervermittlung an andere Dienste im Landkreis.

Dies bildete die Grundlage für weitergehende Beratungs- und Hilfeangebote. Um 
eine wirkliche „Resozialisierung“ der Hilfesuchenden zu ermöglichen, sind oft län-
gerfristige Betreuungsprozesse notwendig. Die zu bearbeitenden Problemfelder 
bezogen sich meist auf alle Lebensbereiche (Gesundheit, existenzielle Sicherung, 
Wohnung, soziale Kontakte, Ausbildung und Arbeit).

4.2.1 Kooperationen mit Fachdiensten und Behörden

Im Fachbereich Wohnungslosenhilfe gibt es mit vielen benachbarten Hilfesystemen 
Schnittstellen. Dazu gehören das Gesundheitssystem inkl. Psychiatrie, die Straf-
fälligenhilfe, die Eingliederungshilfe, die Suchtkrankenhilfe, die Altenhilfe und die 
Jugendhilfe. 

Die wohnungslosenhilfe biberach e.V. verfügt über umfassende Kooperations-
strukturen in diesem sozialen Hilfesystem. 

Vernetzungen und Kooperationen wurden gezielt für die Hilfegewährung genutzt, 
sowie gepflegt und weiterentwickelt. Kooperationen erfolgten u. a. mit folgenden 
Stellen:
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4.3 Aus der Praxis

Im Arbeitsalltag der Fachberatungsstelle nahm die Antragsstellung von existenz-
sichernden Leistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende, Grundsicherung im 
Alter bzw. bei Erwerbsunfähigkeit, Bezug von Arbeitslosengeld I und II, Kranken-
geld) einen großen Raum ein.

Ebenso wurde die Begleitung bei Behördengängen von den Klienten in Anspruch 
genommen. Hierdurch entstand ein häufiger Kontakt zu diesen Personen. Dieser 
regelmäßige Kontakt wurde auch von den SachbearbeiterInnen der Hilfesysteme 
ALG I und ALG II genutzt. Um diese Leistungen erhalten zu können, ist eine siche-
re Erreichbarkeit Bedingung. Aus diesem Grund bot die Fachberatungsstelle den 
Klienten die Einrichtung einer Postadresse an. 2018 nahmen dies durchschnittlich 
50 Personen in Anspruch. Die Postzustellung erfolgte mit der allgemeinen Post der 
wohnungslosenhilfe biberach e.V., wurde sortiert und an die angeschriebenen Per-
sonen ausgehändigt. 

Des Weiteren übernahm die Fachberatungsstelle die Auszahlung des Arbeitslo-
sengeldes II in Form von Tagessätzen. Diese vom Landratsamt delegierte Aufgabe 
beinhaltet Bedarfsklärung, Antragstellung und Klärung der für die Krankenversi-
cherung relevanten Daten.

Darüber hinaus wird das Arbeitslosengeld II in Absprache mit den jeweiligen Sach-
bearbeitern des Kreissozialamts (Fachbereich Arbeit) bei entsprechendem Bedarf 
an Personen mit ungeklärter Wohnsituation ausbezahlt.

Schulden sind im Beratungsalltag ein großes Thema und stellen sowohl die Be-
ratenden als auch die Klientinnen vor große Herausforderungen. Die Vermieter 
kündigen aufgrund von Mietschulden die Wohnung, der Energieversorger droht 
den Strom abzustellen, weil die Rechnungen nicht bezahlt wurden, Zahlung von 
Geldstrafen sind nicht möglich, die Vollstreckungsbescheide häufen sich, Konto-
pfändungen bringen Klienten in existentiell bedrohende Situationen, Vermögen-
sauskünfte stehen an. Sowohl die gute Zusammenarbeit mit der Schuldnerbera-
tung des Landkreises als auch fundiertes Fachwissen gewährleisteten eine adäqua-
te Beratung der Hilfesuchenden.

Neben der klassischen Einzelfallhilfe bot die Fachberatungsstelle allgemeine sozi-
alraumbezogene Leistungen an:

• Aufklärung, Information und Öffentlichkeitsarbeit, wie z.B. Vorstellung anderer 
Einrichtungen in der Fachberatungsstelle oder die Teilnahme an Dienstbespre-
chungen im Jobcenter und der Agentur für Arbeit (Sensibili-sierung für den 
Fachbereich Wohnungslosenhilfe und deren Klientel)

• Verbindliche regelmäßige Sprechzeiten / Beratungskonzept der „offenen Sprech-
stunde“ (Mindestens eine sozialpädagogische Fachkraft stand jeden Vormittag 
für Beratungen zur Verfügung steht)

• Aufsuchende Hilfe und Hausbesuche sind grundlegende Bestandteile der Bera-
tungsstelle

• Regelmäßige Besprechungen im Team der sozialpädagogischen Fachkräfte: 
Hier wurden Fälle besprochen, Strategien entwickelt um den Hilfeprozess wei-
terzuführen, aber auch Ideen für neue Projekte gesammelt
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4.3.1 Besondere Vorkommnisse

2018 kam es bei zwei Besuchern der Tagesstätte zu einem handfesten Streit. Ein 
weiterer Besucher mischte sich in den Streit ein und warf das Mittagessen samt 
Teller auf einen Mitarbeiter. Da sich die Gemüter nicht beruhigen ließen wurde die 
Polizei informiert und ein Hausverbot ausgesprochen.

Dennoch kam einer dieser Besucher auch in den kommenden Wochen in die Tages-
stätte, obwohl er immer wieder auf das Hausverbot hingewiesen wurde. Es wurde 
Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet.
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Während des gesamten Jahres wurden bei Todesfällen von KlientInnen der woh-
nungslosenhilfe biberach e.V. sogenannte „Trauertafeln“ zum Gedenken in der 
Tagesstätte aufgestellt. Auf Wunsch wurde unser Klientel zu Beerdigungen bzw. 
Friedhofsbesuchen begleitet. 

4.4 Fortbildung und Förderung der MitarbeiterInnen

Der Arbeitsalltag aller Mitarbeitenden im Bereich der wohnungslosenhilfe biberach 
e.V. ist von Themen wie Alkoholmissbrauch, Gesetzesverstöße, mangelnde Hygi-
ene und ansteckende Krankheiten, Drogenkonsum sowie Gewalt und aggressives 
Verhalten geprägt. 

Um eine adäquate Beratung und Begleitung anbieten zu können, sowie den Anfor-
derungen des Arbeitsalltags gerecht zu werden, wird das Fachpersonal regelmäßig 
in unterschiedlichen Fachbereichen geschult und weitergebildet. 

Besuchte Veranstaltungen:

• Rechtl. Grundlagen in der Hilfe für Menschen in bes. soz. Schwierigkeiten

• Sozialleistungen und Ausländerrecht – soziale Rechte für Zuwandernde

• Laufend unterwegs – ein Anti-Stress-Angebot für Führungskräfte

• Aktuelle Fragen der Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

• Fachwoche Wohnungslosenhilfe

• Funktionaler Analphabetismus in Deutschland

• Körpersprache in Konflikten

• Islam im Plural

• Sozialrechtliche Ansprüche unter 25-Jähriger im SGB II

• Sicher durch den Dschungel der Sozialleistungen

• Crashhospitation im Gemeindepsychiatrischen Zentrum

• Betreuung, Entlastung und Unterstützung im Alltag

• Beraterverträge mit Anwälten (Straf-, Familien-, Miet- und Sozialrecht)

• Ersthelfer Ausbildung

• Fahrsicherheitstraining

• Selbstverteidigungskurs

• Schulung bzw. Fallbesprechungen zum Thema: „Psychische Erkrankungen im 
Bereich der Wohnungslosenhilfe“

• Klausurtagungen

• Allgemeine Sicherheitsunterweisung

• Regelmäßige Supervision
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5. Notübernachtung
Die Notübernachtung / Erfrierungsschutz der wohnungslosenhilfe biberach e.V. 
befindet sich in der Bleicherstraße 45 in Biberach. Sie dient als kurzfristige  
Lösung für die Unterbringung von Menschen ohne festen Wohnsitz. 

Einweisung und Schlüsselverwaltung /-übergabe erfolgt während den regulären 
Öffnungszeiten der Fachberatungsstelle. Außerhalb dieser Zeiten können sich 
Betroffene an die Polizeidienststelle Biberach oder an den Vollzugsdienst der 
Stadt Biberach wenden.

Die vier Zimmer der Notunterkunft sind mit 6 Betten und frisch bezogenen Matrat-
zen ausgestattet. Im Bedarfsfall werden Decken oder Schlafsäcke zur Verfügung 
gestellt. Jede/r KlientIn, der die Notunterkunft in Anspruch nimmt, bekommt von 
der Fachberatungsstelle Hygieneartikel (Toilettenpapier, Duschcreme, Shampoo) 
und frische Handtücher. 

Weitere Ausstattungen innerhalb der Notunterkunft sind eine kleine Selbstversor-
gerküche sowie ein Bad mit Toilette und Duschgelegenheit. 

Sämtliche Hausmeister- und Reinigungsarbeiten werden durch die wohnungslo-
senhilfe biberach e.V. ausgeführt.

Im Laufe des Jahres war der Elektroherd der Küche defekt. Aus hygienischen Grün-
den wurde daraufhin die komplette Küchenzeile mit Spüle, Kühlschrank und Herde 
ausgetauscht.

Im Regelfall ist die Verweildauer in der Notunterkunft auf 7 Nächte beschränkt. 

Täglich muss sich jede Person, die von der Polizei oder wohnungslosenhilfe biber-
ach e.V. in der Notunterkunft untergebracht ist, in der Beratungsstelle melden. Bei 
Nichterscheinen wurden die Räumlichkeiten durch das Fachpersonal aufgesucht.
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Ein Zimmer konnte von Jugend Aktiv e.V. belegt werden. Dies soll für junge Men-
schen in Krisensituationen vorgehalten werden. Hier lag sowohl die Schlüsselver-
gabe, als auch die Begleitung der jungen Menschen bei Jugend Aktiv e.V..

Das Angebot zur Übernachtung wurde im Jahr 2018 von 58 Personen wahrge-
nommen. Davon wurden 48 Personen von der wohnungslosenhilfe biberach e.V 
untergebracht. 

3 Personen brachte die Polizei bzw. der Vollzugsdienst für 4 Nächte in die Räum-
lichkeiten. Jugend Aktiv e.V. hatte insgesamt 7 Pers. für 190 Nächte einquartiert.

Über diese Fälle wurde die Fachberatungsstelle in der Regel zeitnah informiert. 
Auffallend hierbei ist die überdurchschnittlich lange Belegungszeit durch die Mitar-
beitenden von Jugend Aktiv e.V..

Regelmäßige Reflexionsgespräche wurden mit Jugend Aktiv e.V. durchgeführt.

5.1 Besondere Vorkommnisse

Eine Person, die von der wohnungslosenhilfe biberach e.V. untergebracht wurde, 
weigerte sich nach der vereinbarten Zeit die Notunterkunft wieder zu verlassen. 
Schließlich mussten Polizeibeamte einschreiten, um den Klienten aus der Unter-
kunft hinaus zu begleiten und den Schlüssel abzunehmen.

Eine weitere Person hielt sich ebenfalls nicht an die Hausregeln und lud Bekannte in 
die Unterkunft ein. Angeblich wurde ihm hierbei Geld aus dem Zimmer gestohlen. 
Mitarbeitende und Geschäftsleitung mussten sich anschließend wüste Beschimp-
fungen des Untergebrachten anhören.

Durch Sachbeschädigung an den Fenstern in Zimmer 1 und 2 mussten diese er-
neuert werden. Kurz nach der Ausbesserung wurde die Scheibe im Zimmer 2 er-
neut beschädigt.
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6. Tagesstätte
Die Tagesstätte der wohnungslosenhilfe biberach e.V. dient als Anlaufstelle für 
sozial benachteiligte Menschen. Diese können hier verschiedene Angebote ohne 
Betreuungszwang nutzen. 

Bewirtung
Täglich werden ein günstiges Frühstück und ein frisch zubereitetes warmes Mit-
tagessen angeboten.

Sanitär
In den Räumlichkeiten der Tagesstätte befinden sich sanitäre Anlagen, die kos-
tenlos genutzt werden können. Darüber hinaus stehen, gegen eine geringe Nut-
zungsgebühr, eine Waschmaschine sowie ein Wäschetrockner zur Verfügung.

PC und Internet
Ein PC-Arbeitsplatz mit Internetzugang, Drucker und Scanner steht den Besu-
chenden zur Verfügung.

Betreuung und Freizeitangebot
Die sozialpädagogische Betreuung der Tagesstätte beinhaltet die Bereiche Bera-
tung, Konfliktmanagement sowie regelmäßige Veranstaltungen.

Unterschiedliche Freizeitangebote wurden angeboten, um der sozialen Isolation 
entgegen zu wirken und den Tagesstätten-Besuchern eine Teilhabe am sozialen 
Leben zu ermöglichen. 

6.1 Außergewöhnliches Ereignis 

Am 28. Februar 2018 kam es auf Grund einer defekten Waschmaschine zu einem 
Brand in der Tagesstätte. Kurz vor 15 Uhr wurde daraufhin ein Großalarm bei der 
Freiwilligen Feuerwehr Biberach ausgelöst. Durch regelmäßige Übungen wussten 
alle Mitarbeitenden, welche Aufgaben in solch einem Fall schnell zu erledigen wa-
ren. Aus diesem Grund kam es glücklicher Weise zu keinen Personenschäden. Das 
gesamte Gebäude, inklusiv Wohnungen und Büroräume wurden in kürzester Zeit 
evakuiert und die evakuierten Personen versammelten sich an dem ausgewiese-
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nen Sammelpunkt.

Nachdem Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte eingetroffen waren, konnte der 
Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bei der ersten Begehung, nach 
Freigabe durch die Freiwillige Feuerwehr, stellte es sich jedoch heraus, dass die 
komplette Tagesstätte, sowie die angrenzenden Sanitärräume, das Lager und der 
Schulungsraum im 1. OG durch die starke Rauchentwicklung nicht mehr nutzbar 
waren. Ebenfalls waren alle Gerätschaften und große Teile des Mobiliars zerstört. 
Die sechs Wohnungen sowie die Büroräume wurden zum Glück nicht in Mitleiden-
schaft gezogen. So konnten die Wohnungen weiter genutzt werden und die Fach-
beratung konnte ihre Arbeit zeitnah wieder aufnehmen. 

Die Tagesstätte musste folglich für die nächsten Wochen geschlossen bleiben. Eine 
spezielle Fachfirma für Brandschäden entsorgte die verbrannten Einrichtungsge-
genstände bzw. reinigte die mit einer dicken Rußschicht belegten Gegenstände 
und stellten eine Liste der zerstörten Dinge zusammen. Im Anschluss erfolgten die 
aufwendige Sanierung und die Wiederbeschaffung der kompletten Einrichtung und 
Geräte. Ein Großteil wurde erfreulicher Weise von der Brandschutzversicherung 
übernommen, dennoch waren wir auf weitere Spenden angewiesen, für die wir uns 
besonders bedanken möchten. 

Ab Mitte April konnte ein eingeschränkter Betrieb der Tagesstätte wieder aufge-
nommen werden. Zwar waren noch nicht alle Räumlichkeiten (Schulungsraum, Sa-
nitärbereich) fertig renoviert, ein regelmäßiges Frühstück und Mittagessen wurde 
aber wieder angeboten. 

Das jährlich stattfindende Grillfest hatte 2018 eine ganz besondere Bedeutung. 
Am 24. Juli wurde die Tagesstätte offiziell wiedereröffnet. Zu den Tagesstättenbe-
suchenden und Mitarbeitenden gesellten sich an diesem Tag auch viele Menschen, 
die mit ihrer Hilfe dazu beigetragen hatten, dass dieses schlimme Ereignis mög-
lichst schnell der Vergangenheit angehörte.

6.2 Arbeitsgelegenheit

Im Bereich der Tagessstätte wird die Beschäftigungsmöglichkeit über einen „Zu-
satzjob“ für Menschen im ALGII-Bezug angeboten. Dies erfolgt in Absprache mit 
dem Fallmanagement des Jobcenters Biberach. Hierfür stehen 2 bewilligte Plätze 
zur Verfügung. Im Regelfall wird die Maßnahme für 6 Monate genehmigt. Die soge-
nannten „Arbeitsgelegenheiten“ zur Tagesstrukturierung, Arbeits- und Leistungs-
erprobung wurden von 4 Personen wahrgenommen. Den Teilnehmenden wurde 1 
Euro Aufwandsentschädigung pro geleistete Arbeitsstunde erstattet.

6.3 Freizeitbereich

Auf Grund des Brandes 2018 konnte das gewohnte Freizeitangebot nur in begrenz-
tem Umfang angeboten werden:

• Sommer Grillfest mit der Wiedereröffnung der Tagesstätte
• Besuch der Ausstellung „Du bist Kunst“, Bad Schussenried
• 2 x Plätzchenbacken in der Tagesstätte
• Weihnachtsfeier
• Weihnachtsmarktbesuch in Ravensburg

Die Angebote wurden im Durchschnitt von 6-8 Besuchenden wahrgenommen. 
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7. Aufnahmehaus
Das Aufnahmehaus ist ein ambulantes Hilfsangebot nach §§ 67 ff SGB XII und 
ist als Soforthilfe gedacht. Es bietet Menschen mit besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten einen befristeten Aufenthalt von bis zu drei Monaten (kann jedoch bei 
Bedarf verlängert werden). Im Rahmen dieser Maßnahme soll die Möglichkeit 
eines festen Wohnsitzes angeboten werden. Diese Zeit dient zur Klärung des 
weiteren Hilfebedarfs.

Aufnahmekriterien sind Hilfebedarf gemäß §§ 67 ff. SGB XII, Freiwilligkeit, Ak-
zeptanz der Hausordnung und Bereitschaft zur Mitarbeit. 

Ziel des Aufenthaltes ist die Klärung der Bedarfslage der Bewohner, sowie die 
Vermittlung in Individualwohnraum und weiterführende Hilfen.

Die persönliche Hilfe richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall.

Die wesentlichen Aufgaben sind:

• Aufnahme: Erhebung der persönlichen Lebenssituation, Antragstellung der  
 Maßnahme, Erstellung eines Hilfeplans (Abklärung des Hilfebedarfs)

• Sicherung der Existenz durch Antragstellung von SGB II- bzw. SGB XII- 
 Leistungen

• Lebensberatung/psychosoziale Hilfen: Gespräche bei persönlichen Proble- 
 men aller Art, Beratung und Vermittlung bei Konflikten, Kontakte zu Ange- 
 hörigen, Beratung bei altersspezifischen Problemen, Betreuung in Grenzsi- 
 tuationen des Lebens, Krisenintervention

• Sonstige persönliche Hilfen: Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproble- 
 men und bei der Haushaltsführung im Einzelfall

• Arbeitsleben: Unterstützung bei Bewerbungen und Arbeitsaufnahme, Zu- 
 sammenarbeit mit Arbeitgebern und FallmanagerInnen, Hilfe bei der Erhal- 
 tung des Arbeitsplatzes

• Hilfe bei der Suche und Erhaltung von Wohnraum: Beratung bei der Haus- 
 haltsführung, körperlichen Hygiene und Reinhaltung des Wohnraums, Hilfe  
 beim Kontakt mit Wohnbehörden, Hilfe bei der Anmietung von Wohnraum  
 außerhalb des Aufnahmehauses, bei Bedarf Vermittlung in andere Einrich- 
 tungen

• Hilfe bei der gesundheitlichen Versorgung: Vorbeugende Gesundheitshilfe,  
 Motivation zu und ggf. Vermittlung medizinischer Versorgung, Hilfe bei  
 Kontakten mit Ärzten, Krankenhäusern, Suchtberatungsstellen usw.

Das Aufnahmehaus, unter Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Biber-
ach e.V. (AWO), befindet sich in der Biberacher Innenstadt. 

Das Aufnahmehaus bietet 6 Einzelzimmer. Die Bewohner versorgen sich selbst und 
nutzen Küche und Bad gemeinschaftlich.

Die Mitarbeitenden der AWO gewährleisteten den Betrieb des Aufnahmehauses, 
waren zuständig für die Wahrung der häuslichen Ordnung und die ordnungsgemä-
ße Unterbringung der Bewohner. 

Die mehrfache Missachtung der Hausordnung war über das gesamte Jahr ein gro-
ßes Thema:

Rauchen trotz Rauchverbot im Zimmer, Ruhestörung, Alkoholkonsum, Besuche au-
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ßerhalb Besuchszeit. 

Aus diesen Gründen kam es insgesamt zu 10 Abmahnungen durch die AWO. 

Ziel der Maßnahme ist der Übergang in privaten Wohnraum. Dabei sind Themen 
wie richtiges Lüften, richtiges Heizen, Sauberhalten des Zimmers sowie zuverläs-
siges Einhalten der Reinigungs- und Winterdienste besonders wichtig. Dies wird in 
der Maßnahme „Aufnahmehaus“ trainiert. 

Vor jeder Hausbesprechung (monatliche Pflichtveranstaltung der Bewohner), in 
der diese Themen angesprochen wurden, fand eine Vorbesprechung zwischen 
wohnungslosenhilfe biberach e.V. und AWO statt.

Mit 2 Bewohnern, die Schwierigkeiten in der Haushaltsführung hatten, wurde zwei-
mal wöchentlich ein Haushaltstraining vom Mitarbeiter der AWO durchgeführt. Da-
bei wurde beispielsweise, unter Anleitung, das Zimmer aufgeräumt, geputzt und 
Wäsche gewaschen.

Das Kochangebot der AWO fand monatlich statt. In der Regel hat die Hälfte der 
Bewohner das Angebot wahrgenommen. Fehlende Teilnahme war zum einen be-
ruflich, zum anderen durch fehlende Motivation begründet. Auch dies wurde in den 
Hausbesprechungen thematisiert.

Der Hilfeprozess für die Resozialisierungsmaßnahme lag in der fachlichen Verant-
wortung der wohnungslosenhilfe biberach e.V.. Der zuständige Sozialarbeiter der 
Fachberatungsstelle war Ansprechpartner gegenüber den zuständigen Behörden. 
Für den Erfolg dieser Maßnahme ist die Zusammenarbeit der hauptamtlichen Mit-
arbeitenden beider Träger zwingend notwendig. Meist fand ein kurzer täglicher 
Austausch statt. Bei regelmäßigen, monatlichen Besprechungen wurden besonde-
re Vorkommnisse, Termine, Belegungen, Ziele und Arbeitsaufträge aus den Hilfe-
plänen der einzelnen Bewohner besprochen. 

Im Jobcenter Biberach gab es für alle Bewohner des Aufnahmehauses zentrale 
Ansprechpartner. Für die Leistungsgewährung war eine Sachbearbeiterin, im Fall-
management ein Sachbearbeiter zuständig. Im vierwöchigen Rhythmus fanden 
die Fallbesprechungen zwischen Fallmanagement und wohnungslosenhilfe biber-
ach e.V. statt.

7.1 Aus der Praxis

Die Zimmer aller Bewohner wurden regelmäßig (mind. 1mal/Woche) kontrolliert.

Im Rahmen der Maßnahme „Aufnahmehaus“ lagen die Beratungsschwerpunkte 
und begleitenden Hilfen in folgenden Bereichen: 

Finanzen:

• Bei 12 Bewohnern wurde die Geldverwaltung organisiert
• Bei 13 Bewohnern wurden existenzsichernde Anträge gestellt
• 4 Bewohner wurden an die Schuldnerberatung vermittelt und begleitet
• Alle Bewohner wurden bei anfallenden Behördengängen begleitet
• Bei 2 Bewohnern wurden weitere Hilfen und Unterstützungsangebote bean-

tragt
• 3 Bewohner wurden bei der Klärung rechtlicher Fragen (Amtsgericht, Bera-

tungsschein, Anwälte) begleitet
• Mit 1 Bewohner wurde eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen
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Gesundheit:

• Bei 6 Bewohnern fand ein enger Kontakt zum Suchtzentrum statt
• Bei 2 Bewohnern wurde ein stationärer Aufenthalt vermittelt und begleitet
• Bei 1 Bewohner wurde die Aufnahme in die Tagesklinik begleitet
• 1 Bewohner wurde zum KGA Gutachten begleitet
• Mit 2 Bewohnern fanden regelmäßige Hausarztbesuche statt

Tagesstruktur:

• Bei 5 Bewohnern fanden tagesstrukturierende Maßnahmen statt
• 2 Bewohner absolvierten eine Praktikum
• 1 Bewohner befindet sich in der Ausbildung
• 1 Bewohner hat eine geringfügige Beschäftigung
• 2 Bewohner gehen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach

Wohnen:

• Für 1 Bewohner wurde ein Wohnberechtigungsschein beantragt
• 1 Bewohner wurde intensiv bei Wohnungsbewerbungen unterstützt
• Bei 7 Bewohnern fand eine Begleitung beim Übergang in privaten Wohnraum 

statt (davon 3 in die Maßnahme „Ambulant Betreutes Wohnen“)
Sonstiges:

• Bei 1 Bewohner fand ein täglicher Weckdienst statt
• 1 Bewohner wurde erfolgreich auf die Führerscheinprüfung vorbereitet
• Bei 1 Bewohner wurde ein Personalausweis beantragt

Von den 18 Bewohnern waren 7 U25. 

Erhebung Aufnahmehaus 2018 (2017)
1 (2) Bewohner wurden in eine stationäre Einrichtung vermittelt
5 (4) Bewohner wohnen weiterhin im Aufnahmehaus
5 (5) Bewohner konnten in privaten Wohnraum vermittelt werden
3 (0) Abbruch, eigene Beendigung, Haft
1 (4) wurden wegen fehlender Mitwirkung beendet
3 (2) Bewohner wurden in Wohnraum mit „Betreutem Wohnen“ vermittelt

3 (1) Personen ins Ambulant Betreute Wohnen
0 (1) Personen ins Intensiv Ambulant Betreute Wohnen U25

Erhebung Aufnahmehaus 2018
Aufenthaltsdauer der abgeschlossenen Maßnahmen:

7 Personen < 3 Monate  (davon 1 Übergang 2019)
9 Personen 3-9 Monate  (davon 4 Übergang 2019)
2 Personen > 9 Monate  (davon 1 Übergang 2019)

5 Personen verbleiben in der Maßnahme
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Auch im Jahr 2018 gingen mehr Anfragen für das Aufnahmehaus in der Fachbe-
ratungsstelle ein, als Plätze vorhanden waren. 13 Personen standen insgesamt 
2018 auf der Warteliste. 4 von diesen bekamen im Laufe des Jahres einen Platz im 
Aufnahmehaus. 

Im Laufe des Jahres 2018 gab es 17 Anfragen von Frauen für das Aufnahme-
haus.

Durch die Fachberatungsstelle wurde der Hilfebedarf dieser KlientInnen geprüft. 
Die Mitwirkung war vorhanden und das Aufnahmehaus hätte die geeignete Maß-
nahme dargestellt.
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8. Ambulant Betreutes Wohnen

Ambulant Betreutes Wohnen (ABW) zielt insbesondere darauf ab, die Wohnungs-
losigkeit auf Dauer zu vermeiden.

Ziel ist die Eingliederung in die Gemeinschaft, sowie ein eigenständiges, von 
Hilfe unabhängiges Leben.

Der Unterstützungsbedarf ist individuell verschieden und wird mit den Betroffe-
nen gemeinsam festgelegt und vereinbart.

Nach Abschluss eines Mietvertrages beginnt die Betreuung gemäß §§67 ff. SGB 
XII. 

Der Betreuungsschlüssel liegt bei 1:14.

Im Betreuten Wohnen werden folgende Hilfen angeboten:

• Hilfen beim Einrichten und Einleben in eigenem Wohnraum

• Unterstützung bei der Führung eines selbständigen Haushalts

• Hilfe und Unterstützung im Bereich Finanzen (Geldverwaltung, Schulden-
regulierung)

• Hilfe bei Anträgen und Behördenangelegenheiten (Sicherung des Lebens-
unterhalts)

• Hilfe bei der Tagesstrukturierung

• Entwicklung der Sozialkompetenzen 

• Hilfe bei der Freizeitgestaltung

• Hilfe bei der Integration ins Gemeinwesen

• Problembewältigung (Gespräche bei persönlichen Problemen und Konflik-
ten, Vermittlung von anderen Hilfsangeboten…)

• Gesundheit (Gesundheitsvorsorge, Arztbesuche…)

Um den begonnenen Prozess der Resozialisierung im Aufnahmehaus erfolgreich 
weiterzuführen, ist bei vielen KlientInnen eine fortführende Unterstützung in pri-
vat angemietetem Wohnraum notwendig. Die Betreuung und Begleitung muss für 
einen längeren Zeitraum möglich sein. Es wird auch im ambulanten Bereich ein 
„Personalmix“ aus Betreuung, Versorgung, Beratung und Erreichbarkeit in Notsitu-
ationen zur Verfügung gestellt werden müssen.

Erhebung Ambulant Betreutes Wohnen 2018 (2017)
10 (10) Plätze

1 (2) Abbruch (Wohnungsverlust)
3 (1) Planmäßiges Ende

12 (11) Verbleiben im Betreuten Wohnen
1 (0) verstorben

In der Maßnahme Ambulant Betreutes Wohnen wurden im Jahr 2018 insgesamt 17 
Männer begleitet.

Wie bereits im Vorjahr wurden in Absprache mit dem zuständigen Landratsamt 
Biberach, zwei Fälle im Ambulant Betreuten Wohnen mit einem geringeren Be-
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treuungsaufwand (50%) begleitet. 

Ein Fall wurde über die Eingliederungshilfe durch die wohnungslosenhilfe biberach 
e.V. betreut.

8.1 Aus der Praxis

• Bei 4 Personen wurde der Übergang in die Maßnahme ABW begleitet. 
Die benötigten Anträge zur Existenzsicherung, Finanzierung Wohnungseinrich-
tung und Umzug wurden gestellt.

• Bei allen Personen fand eine Unterstützung im Rahmen der Alltags-Begleitung 
statt, wie z.B.: Anmeldung, Wohnung einrichten, Müll, Mülltrennung, GEZ, Ad-
ressänderung (Info an Behörden/Polizei), Haushaltsführung (teilweise gilt Ent-
rümpelung als Vorsorge gegen Vermüllung).

• Alle Personen wurden bei Behördengängen und zu anderen Fachdiensten 
(Schuldnerberatung, Bewährungshilfe, Vorgespräche zu weiterführenden Hil-
fen, etc.) begleitet.

• Ebenfalls wurden alle Personen bei Arztbesuchen begleitet.

• 9 Personen wurden bei ihrer Tagesstrukturierung unterstützt. In enger Zusam-
menarbeit mit dem Fallmanagement konnten tagesstrukturierende Maßnah-
men bzw. Arbeit vermittelt werden.

• Bei allen wurden regelmäßig Hausbesuche durchgeführt. Davon wurden 8 Per-
sonen, auf Grund ihres gesundheitlichen Allgemeinzustandes, sehr engmaschig 
aufgesucht. 

• Bei 13 Personen erfolgte die Geldverwaltung über die Fachberatungsstelle.

• Bei 9 Personen spielte weiterhin die Wohnungssuche eine große Rolle. 5 Perso-
nen wohnten in WGs und suchten nach einer bezahlbaren „Einzelwohnung“.

• 8 Personen bezogen eine Rente und aufstockend Leistungen nach dem SGB 
XII. Bei 1 Person wurde ein Rentenantrag gestellt.

• Bei 1 Person wurde über ein KGA Gutachten festgestellt, dass sie momentan 
nicht erwerbsfähig ist. 

• Bei 2 Personen wurde ein Pflegegrad beantragt. (MDK Gutachten)

• Bei 1 Person wurde eine gesetzliche Betreuung installiert. 

• Haushaltshilfen wurden für 2 Personen organisiert und begleitet.

• 5 Personen wurden regelmäßig bei ihren Einkäufen begleitet.

• Im Herbst fand eine Wochenendfreizeit im Allgäu statt, an der 3 Klienten teil-
genommen haben. Auf dem Programm standen gemeinsames Kochen, Wande-
rungen, ein Krimi-Dinner, ein Tischkicker-Turnier und als Highlight eine Lama-
Wanderung. Es blieb genug Raum und Zeit für Gespräche, so dass auf jeden 
Teilnehmenden individuell eingegangen werden konnte.

Durch diese Maßnahmen konnte eine ambulante Wohnform weiterhin erhalten 
bleiben. 

Während des gesamten Prozesses wurde der Hilfebedarf erfasst und gemeinsam 
mit den zu Betreuenden der Umfang der weiterführenden Hilfen erarbeitet. Be-
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treuungsverträge wurden erstellt. 

Trotz guter Vermittlungserfolge bleibt die Wohnraumsituation in Biberach mehr als 
angespannt. Gerade für unser Klientel bleibt meist der Zugang zu privatrechtlich 
abgesichertem Wohnraum verschlossen oder zumindest sehr schwierig. Aus die-
sem Grund mietet die wohnungslosenhilfe biberach e.V. Wohnraum an, den sie an 
diesen Personenkreis weitervermietet. 2018 fungierten wir bei 7 Personen direkt 
als Vermieter. 

Wegen des großen Mangels an geeignetem und bezahlbarem Wohnraum auf dem 
freien Wohnungsmarkt, wird auch in Biberach Wohnraum angeboten, der bezüg-
lich Größe, Preis und Mietbedingungen sehr weit von menschenwürdigem Wohnen 
entfernt ist.

Leider ist diese Art von Wohnraum für unsere Klienten meist die einzige Möglich-
keit einen Mietvertrag zu erhalten.

9. TABULA

Teilhabe - Arbeit - Beruf - Unterstützung - Leben lernen – Ausbildung

Das Projekt TABULA zielt darauf ab, jungen Menschen im Alter von 18 bis 25 
Jahren individuelle Unterstützung, Vorbereitung, Vermittlung und Überleitung in 
bestehende Regelangebote zu ermöglichen.

Die wohnungslosenhilfe biberach e.V. ist Anbieterin des niedrigschwelligen ESF-
Projektes TABULA 2018/2019 für chancenarme junge Menschen. Es hat eine Lauf-
zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2019. 

9.1 Zielgruppe

Zielgruppe des Projekts sind chancengeminderte und zum Teil marginalisierte Ju-
gendliche mit erheblichem Förderbedarf, die von den Regelsystemen der Schule, 
der Jugendhilfe, der Jugendberufshilfe und der Arbeitsverwaltung nicht oder nicht 
mehr ausreichend erreicht werden. Das Projekt richtet sich insbesondere an jun-
ge, ausbildungsferne Menschen, die nach einem Abbruch keine unmittelbare (An-
schluss-) Perspektive haben und die ohne Hilfestellung in eine Abwärtsspirale zu 
geraten drohen, an deren Ende dauerhafte soziale Ausgrenzung steht. Vermehrt 
handelt es sich bei den Teilnehmenden um so genannte „Straßenjugendliche“ die 
über keinerlei Einkommen verfügen und obdachlos sind. Oft leben sie nicht aus-
schließlich direkt auf der Straße, sondern pendeln zwischen verschiedenen Schlaf-
plätzen wie Straße, Familie, Jugendhilfeeinrichtungen, Freunden sowie anderen 
Behelfs- oder Notunterkünften.

Der Zugang für junge Frauen und Männer ist ebenso offen wie für MigrantInnen, 
Menschen mit Behinderungen und Flüchtlinge.

Im Landkreis Biberach gibt es jährlich schätzungsweise 70-80 junge Menschen 
zwischen 18 und 25 Jahren, die über die standardisierten Angebote der Schulen, 
der Schul- und der Jugendsozialarbeit, des Jobcenters und der Agentur für Arbeit 
nicht ausreichend unterstützt werden können. Sie verlassen die allgemeinbilden-
den Schulen vorzeitig, brechen berufsvorbereitende Maßnahmen im Bereich der 
Berufsschulen oder der Arbeitsverwaltung ab oder beenden eine Berufsausbildung 
vorzeitig. Es sind überwiegend junge Menschen aus langjährigen Bedarfsgemein-
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schaften mit fehlenden schulischen, beruflichen und sozialen Kompetenzen. Oft 
kommen sie aus prekären familiären Situationen und weisen Verweigerungsten-
denzen auf. Suchterkrankungen und gesundheitliche Einschränkungen sind eben-
falls charakteristisch für diese Gruppe. Viele greifen regelmäßig und in hoher Dosis 
zu Alkohol und illegalen Drogen. Die Betroffenen scheinen dies vor allem deswe-
gen vermehrt zu tun, um die Situation ohne festen Wohnsitz besser aushalten zu 
können oder um mit Erlebtem besser fertig zu werden. Rauschmittel dienen oft als 
eine Art „Selbstmedikation“. Selten stellen Drogen und Alkohol den Auslöser für 
die Notsituation dar, vielmehr wirkt die Straßenszene verstärkend auf den Konsum.  
Ein Viertel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 19 und 25 Jahren 
sind von Armut betroffen und stellt damit die Altersgruppe mit der höchsten Ar-
mutsgefährdung dar.

Viele haben eine starke Bindungsstörung, die aus der fehlenden Sicherheit durch 
die Bezugspersonen resultiert. Aufgrund ihrer familiären Verhältnisse ergeben 
sich vielfältige Störungen: Ängste, mangelndes Selbstbewusstsein, Probleme in 
der Konfliktbewältigung, Depressionen, aggressives Verhalten, Selbstverletzungen 
und Suizidgedanken sind nur einige davon. Sie sind in ihrer Persönlichkeit so un-
reif, dass sie nicht in der Lage sind, sich eigenständig zu versorgen und im Leben 
zu orientieren. Meist sind sie nur sehr begrenzt gruppen- und gesellschaftsfähig. 
Ihr Entwicklungsalter entspricht nicht ihrem Lebensalter.

Die jungen Menschen fanden sowohl aus eigener Initiative, als auch über die Emp-
fehlung der FallmanagerInnen des Landkreises, das Jugendamt Biberach, berufli-
che Schulen, die Arbeitsagentur und die Schuldnerberatungsstelle, durch Eltern, 
Freunde etc. den Weg in die Fachberatungsstelle der wohnungslosenhilfe biberach 
e.V..

Die Probleme, vor denen die jungen Menschen bei ihrem ersten Kontakt mit den 
Sozialpädagoginnen der wohnungslosenhilfe biberach e.V. standen, drehten sich, 
wie vermutet, immer um die gleichen Fragen:

1. Von was kann ich leben?

2. Wo kann ich schlafen (wohnen)? 

3. Welche schulischen/beruflichen Perspektiven gibt es für mich? 

9.2 Projekterweiterung §16h SGBII 

„Kein junger Mensch darf verloren gehen“

Unter diesem Motto sollte über die bisherige Zielgruppe bei TABULA hinaus zu-
sätzliche Hilfe für bisher vom System entkoppelte Jugendliche angeboten werden. 
Meist handelte es sich dabei um Jugendliche, deren Sozialleistungen um 100% 
gekürzt wurden oder die von „Nichts“ leben.

Ziel ist die Verbesserung von Belastbarkeit und Sozialverhalten der jungen Men-
schen, nicht nur die Hinführung zu Arbeit und Ausbildung. Die Lebensverhältnisse 
(z. B. Wohnungssituation bis zur Obdachlosigkeit, finanzielle Situation und Thera-
piebedarfe) werden in der Förderleistung berücksichtigt. Die Betreuung und Un-
terstützung auf dem Weg in Ausbildung und Arbeit soll helfen, präventiv gegen 
Langzeitarbeitslosigkeit bei jungen Menschen vorzugehen. Der Zugang zu der an-
sonsten sehr schwer erreichbaren Zielgruppe soll durch den Einsatz kompetenter 
Expertinnen und Experten erleichtert werden, die in der Lage sind, die Jugendli-
chen zu erreichen, zu verstehen und ihnen zu helfen. Besonders wichtig ist dabei 
die Möglichkeit, die Jugendlichen langfristig zu unterstützen sowie die Lebenswel-
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torientierung, die Respekt und Wertschätzung gegenüber den Jugendlichen zum 
Ausdruck bringt.

Es wurde ein niedrigschwelliges, ergebnisoffenes Hilfeangebot gestaltet, das auf 
der Basis einer persönlichen Beziehung zu den jungen Menschen sowie einer ak-
zeptierenden Haltung gründete und Vertrauen und Sicherheit schaffte. Die jungen 
Erwachsenen konnten das Angebot freiwillig in Anspruch nehmen, ohne dass eine 
Mitwirkungsverpflichtung vorausgesetzt wurde. Die Einbindung in das Projekt TA-
BULA half, den Bekanntheitsgrad im Landkreis zu nutzen und Kontinuität zu si-
chern.

Die Projekterweiterung startete zum 01.03.2018.

9.3 Erhebung der Teilnehmenden 

Insgesamt lag die Zahl der Teilnehmenden im Jahr 2018 bei 97 jungen Men-
schen. 

30 hielten losen Kontakt zu den Fachkräften der wohnungslosenhilfe biberach e.V., 
67 junge Erwachsene wurden intensiv begleitet. 

Von diesen 67 wurden 24 Jugendliche über die Projekterweiterung §16h betreut. 
Folgende Daten wurden erhoben:

Es handelte sich um 19 Männer und 5 Frauen. 

Altersstruktur:

• 1 Teilnehmender unter 18

• 13 Teilnehmende zwischen 18 und 20

• 10 Teilnehmende zwischen 21 und 25

13 Teilnehmende hatten einen Migrationshintergrund, 8 davon hatten nicht die 
deutsche Staatsangehörigkeit. 

Schulabschluss:

• 11 keinen Schulabschluss (davon 4 Frauen, 7 Männer).

• 11 Hauptschulabschluss (davon 1 Frau, 10 Männer).

• 2 Realschulabschluss (2 Männer). 

• 2 abgeschlossene Berufsausbildung (2 Männer).

Zusätzlich wurden 43 Teilnehmende intensiv betreut. Sie setzten sich wie folgt 
zusammen: 

• 23 Männer

• 20 Frauen

Altersstruktur:

• 1 Teilnehmender unter 18

• 18 Teilnehmende zwischen 18 und 20

• 24 Teilnehmende zwischen 21 und 25

23 der Teilnehmenden hatten einen Migrationshintergrund, 17 davon hatten nicht 
die deutsche Staatsangehörigkeit. 
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Schulabschluss:

• 17 keinen Schulabschluss (davon 9 Frauen, 8 Männer).

• 16 Hauptschulabschluss (davon 6 Frauen, 10 Männer).

• 10 Realschulabschluss (davon 5 Frauen, 5 Männer). 

• 4 abgeschlossene Berufsausbildung (davon 1 Frau, 3 Männer).

Für insgesamt 13 Teilnehmende wurde das Projekt im Jahr 2018 beendet, bei 5 
Teilnehmenden aufgrund des Alters, 1 Teilnehmender trat eine Haftstrafe an, 4 
Teilnehmende zogen in einen anderen Landkreis, 1 Umzug in die eigene Wohnung 
(kein Hilfebedarf mehr nötig), 1 Teilnehmende wurde in den Bereich Eingliede-
rungshilfe vermittelt und 1 Teilnehmender hat den Kontakt abgebrochen.

9.4 Ziele 

Aufgrund vielschichtiger Problemlagen gestaltet sich die Vermittlung der Teil-neh-
menden in ein Arbeitsverhältnis enorm schwierig. Neben fehlender Berufs-ausbil-
dung und mangelnder Berufserfahrung der jungen Menschen sind dies vor allem 
eingeschränkte Belastbarkeit durch physische und/oder psychische Probleme, Al-
kohol- und Drogenproblematik oder auch vordergründig existenzielle Schwierigkei-
ten. Das wichtigste Ziel des Projekts besteht darin, mit der Zielgruppe tragfähige 
(Anschluss-)Perspektiven hinsichtlich einer Ausbildungs- und Berufsperspektive zu 
entwickeln bzw. sie an schulische und berufsbezogene Unterstützungssysteme der 
Regelförderung (wieder) heranzuführen.

Das Projekt verfolgt einen lebensphasenbezogenen Ansatz. Sowohl in der Prob-
lemanalyse als auch bei der Formulierung der individuellen Ziele beschränkt sich 
die Perspektive nicht auf akute Problemlagen. Die Auswirkungen im Hinblick auf 
den gesamten Lebensverlauf werden berücksichtigt. Dabei spielt die Berücksichti-
gung der Bildung, des Sprachverständnisses sowie die physische und psychische 
Belastbarkeit eine große Rolle.

Das Beratungsangebot ist niederschwellig und damit der problembehafteten und 
schwer erreichbaren Zielgruppe angepasst. Aufsuchende Formen der Sozialarbeit 
sind eine Grundvoraussetzung für den Zugang zu den jungen Menschen, bei de-
nen aufgrund ihrer negativen Lebenserfahrungen ein Grundmisstrauen gegenüber 
Betreuungsangeboten jeder Art zunächst überwunden werden muss. Die Einbe-
ziehung von LehrerInnen und MultiplikatorInnen in den Systemen Schule, Berufs-
beratung, Ausbildungsbegleitung ist unumgänglicher Bestandteil für den Erfolg. 
Vermehrt muss das Familienumfeld in den Beratungskontext einbezogen werden. 
Freizeitpädagogische Maßnahmen runden das Angebot ab.

 

Das Hilfeangebot umfasst folgende Leistungen:

• Klärung der individuellen Lebenssituation

• Klärung von persönlichen Lebenszielen und beruflichen Vorstellungen

• Aktivierung und Motivierung 

• Aktivierung der Partner/Familie und des sozialen Umfeldes

• Kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der Ziele 

• Vermittlung und Begleitung in Praktika
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• Vermittlung in berufliche Vorbereitungsmaßnahmen, Ausbildung oder Jobs in 
Zusammenarbeit mit der Berufsberatung der Agentur, Fallmanagement und 
Jugendberufshelfer

• Nachgehende Betreuung und Begleitung der Teilnehmenden nach Ende der 
Maßnahme  

• Bei Bedarf Vermittlung und Begleitung in weiterführende, individuelle Hilfean-
gebote (z.B. Schuldner- und Suchtberatung, Psychiatrische Institutsambulanz 
PIA, tagesklinische Behandlung, Reha Angebote)

• Möglichkeit zur Ableistung von Sozialstunden 

• Begleitung bei Behördengängen und Arztbesuchen

• Hausbesuche in den WGs, Weckdienst, Unterstützung im Haushalt

• Geldverwaltung

Die Jugendlichen wurden in den Praktikums- und Ausbildungsbetrieben durch ge-
meinsame Gespräche mit den Ausbildungsleitern sowie Motivationsgespräche in-
tensiv unterstützt mit dem Ziel, Anfangsschwierigkeiten zu überwinden und Ab-
brüche zu vermeiden. Mit den beiden für U25 zuständigen FallmanagerInnen des 
Jobcenters fand ein regelmäßiger Austausch statt. Eine nachgehende Betreuung 
stabilisierte die Vermittlungserfolge.

9.5 Beratungsschwerpunkte

Bei den meisten Teilnehmenden ging es primär um Existenzsicherung und Wohn-
raumversorgung:

• Bei 18 Teilnehmenden wurde die Geldverwaltung organisiert

• 9 Teilnehmende wurden in Obdachlosenunterkünfte eingewiesen 

• 15 Teilnehmende wurden in privaten Wohnraum vermittelt

• 4 Teilnehmende wurden ins Aufnahmehaus vermittelt

• Bei 8 Teilnehmenden wurden regelmäßige Hausbesuche mit Haushaltstraining 
durchgeführt

• 30 Teilnehmende wurden bei der Wohnungssuche unterstützt

• Mit 1 Teilnehmenden wurde ein IHK Kompetenzcheck durchgeführt. 1 Teilneh-
mender kam nicht zum Termin (Zugangsdaten liegen vor)

• Bei 4 Teilnehmende fanden Gespräche mit Eltern statt

• Bei 2 Teilnehmende bestand enger Kontakt zur gesetzlichen Betreuung

• 4 Teilnehmende wurden regelmäßig zu Arztterminen begleitet

• 38 Teilnehmende wurden bei Behördengängen begleitet

• Bei 41 Teilnehmende wurden existenzsichernde Anträge gestellt

• 2 Teilnehmende wurden zum KGA Gutachten begleitet

• 1 Teilnehmender wurde in die Tagesklinik vermittelt

• 4 Teilnehmende wurden in stationäre Aufenthalte vermittelt und begleitet

• 4 Teilnehmende wurden zum Psychologen vermittelt
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• 7 Teilnehmende wurden neu an die Psychiatrische Institutsambulanz in Biber-
ach angebunden

• 5 Teilnehmende waren bereits in Beratung der PIA, sie wurden begleitet

• 10 Teilnehmende wurden an die Schuldnerberatung vermittelt

• 10 Teilnehmende wurden an das Suchtzentrum Biberach angebunden 

• Bei 10 Teilnehmenden wurde der Wohnraum gesichert (durch Absprache mit 
dem Vermieter und Schuldenregulierung)

• Bei 3 Teilnehmenden fand eine Kostenübernahme von Verhütungsmitteln statt

• Bei 3 Teilnehmenden war der gesamte Themenkreis „Abtreibung“ von großer 
Bedeutung

• Bei 2 Teilnehmenden wurde die Vermittlung sowie Gebührenübernahme für 
Kindergartenplätze geklärt

• Für 2 Teilnehmende wurden Tafelladenausweise erstellt

• Bei 5 Teilnehmenden erfolgte die Beantragung von Beratungsscheinen beim 
Amtsgericht bzw. die Begleitung zu Anwaltsterminen

• Bei 3 Teilnehmenden Klärung der Unterhaltsansprüche 

• Jungen-Angebot fand regelmäßig statt

9.6 Vermittlungen

Eine gewollte Synergie zum parallel beantragten Projekt des Ausbildungs- und 
Qualifizierungsverbunds Biberach (BQVB), an dem die wohnungslosenhilfe biber-
ach e.V. ebenfalls beteiligt ist, bestand darin, dass die betreuten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen zeitweise ganz kurzfristig in die dort eingerichteten Beschäf-
tigungsangebote vermittelt werden konnten, um sich dort nach einer Erfahrung 
des Scheiterns zunächst zu stabilisieren, eine Alltagsstruktur (wieder) zu finden 
und die Motivation aufzubauen, um weitere Schritte hin zu einer dauerhaften be-
ruflichen Integration in Angriff nehmen zu können. Hierbei bestand die Möglich-
keit einer beruflichen Anbindung über eine Beschäftigung in den Bereichen der 
wohnungslosenhilfe biberach e.V. (Tagesstätte, haushaltsnahe Dienstleistungen, 
Möbellager). Dies führte sehr niederschwellig zu einer Tagesstruktur, wobei Soft 
Skills wie Pünktlichkeit, Einhaltung von Regeln und Kommunikationsfähigkeit ge-
übt werden konnten.

27% (18 Teilnehmende) haben ein betriebliches Praktikum absolviert und/oder an 
einem Beschäftigungsangebot des parallel stattfindenden Projekts BQVB teilge-
nommen.

21% (14 Teilnehmende) wurden in eine weiterführende schulische Maßnahme/eine 
Maßnahme des Jobcenters/der Agentur für Arbeit vermittelt.

27% (18 Teilnehmende) begannen eine Ausbildung oder wurden in einen Job ver-
mittelt.

9.7 Evaluation

Die Evaluation bezog sich auf das Erreichen der auf die Teilnehmenden bezogenen 
Ziele und die Maßnahme-Qualität. Für jeden Teilnehmenden wurde zu Beginn der 
Maßnahme eine Akte angelegt, in der alle einzelnen Beratungsschritte, die Ziele 
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und deren Umsetzung dokumentiert wurden. 

Der Hilfeplan bildete die Grundlage für eine regelmäßige Überprüfung der individu-
ellen Fortschritte und ggf. die Anpassung der Ziele und der jeweils nächsten Hand-
lungsschritte gemeinsam mit den Teilnehmenden. Das Ausmaß der verschiedenen 
Problembereiche wurde meist erst im Laufe der Betreuung deutlich. Bei der Grup-
pe der intensiv betreuten Jugendlichen erfolgte eine Abfrage der Zufriedenheit mit 
der Maßnahme. Bei Abweichungen und Problemen wurden steuernde Maßnahmen 
eingeleitet. Die Sicherung und Evaluation der Maßnahme-Qualität basierte auf 
quartalsmäßig erstellten Statusberichten. Wöchentliche Treffen garantierten den 
Austausch im betreuenden Team. 

Die nachgehende Betreuung der Teilnehmenden stabilisierte die Vermittlungser-
folge. Bei Bedarf wurden die Teilnehmenden in das „Intensiv Ambulant Betreute 
Wohnen U25“ aufgenommen

10. Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen U25

Die Maßnahme „Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen U25“ (IABW U25) stellt 
eine Hilfemaßnahme für junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren dar, die 
wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Das IABW U25 ist ein 
am Bedarf des Betreuten orientiertes und verbindlich vereinbartes Betreuungs-
angebot im Rahmen der ambulanten Hilfe nach § 67 SGB XII. 

Gesamtziel ist die Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und die Befähigung 
zu einem Leben ohne fremde Hilfe in üblichen Wohn- und Arbeitsverhältnissen 
bzw. die Milderung der sozialen Schwierigkeiten in dem Maße, dass eine Fortset-
zung der Hilfe in einer weniger intensiven Betreuungsform möglich ist.

Das Angebot richtet sich an junge Menschen, deren Lebensverhältnisse von feh-
lender, ungesicherter oder unzureichender Wohnung, Gewalt, ungesicherter wirt-
schaftlicher Lebensgrundlage, Entlassung aus einer geschlossenen Einrichtung 
oder vergleichbaren Verhältnissen geprägt sind. Aufgrund massiver Konflikte oder 
aus sonstigen schwerwiegenden Gründen können junge Menschen entweder nicht 
mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben oder diese ist bereits zerbrochen. Die mit die-
sen besonderen Lebensverhältnissen verbundenen sozialen Schwierigkeiten sind 
vielschichtig und komplex. Sie kennzeichnen daher einen besonderen altersspezi-
fischen Hilfebedarf gemäß §§ 67 ff SGB XII.

Es handelt sich um junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, die 
wohnungslos sind oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind und für die vorrangige 
Hilfen nach § 41 SGB VIII nicht mehr greifen.

Im Vergleich zum Personenkreis der erwachsenen Klienten nach § 67 SGB XII ist 
auch erzieherische und lebensphasenspezifische Unterstützung erforderlich. Dies 
beinhaltet längere Anwesenheits- und Kontaktzeiten, Abdeckung der Bereiche 
Schule, Ausbildung und Arbeitsintegration, Kontakte mit Ausbildungsbetrieben, El-
tern und Schulen, intensive Befassung mit den Themen Partnerschaft, Sexualität, 
Gewalt, Sucht und Drogen. Weiterhin sind ausgeprägte freizeitpädagogische Maß-
nahmen sowie nachhaltige Unterstützung im Haushalt und im Hilfebereich Wohnen 
notwenidg. Das Angebot erfordert ebenfalls geeignete Maßnahmen zum Schutz 
vor Gewalt.

Der Bewilligungszeitraum für die Maßnahme IABW U25 beträgt 12 Monate. Im 
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Anschluss kann eine Übernahme in das „reguläre“ ABW Programm beantragt wer-
den. Die Maßnahme IABW / ABW U25 ist ein Baustein des durch den Europäischen 
Sozialfonds bezuschussten Projektes TABULA.

Schnelle Zugänge zu geeigneten Hilfen sind dabei entscheidend. Diese jungen 
Menschen brauchen einen niederschwelligen, raschen Zugang zu Beratungsange-
boten, um bei Bedarf zügig in ein geeignetes qualifiziertes Betreuungsangebot 
vermittelt werden zu können.

 

10.1 Ziele

• Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und Befähigung zu einem Leben 
ohne fremde Hilfe in üblichen Wohn- und Arbeitsverhältnissen

• Milderung der sozialen Schwierigkeiten in dem Maße, dass eine Fortsetzung der 
Hilfe in einer weniger intensiven Betreuungsform möglich ist

• Ggf. Vorbereitung auf und Überleitung in eine Suchttherapie bzw. in speziali-
sierte Hilfeangebote für psychisch beeinträchtigte/behinderte bzw. somatisch 
beeinträchtigte junge Menschen

Der Erstkontakt zur Beratung und Zugang zur Maßnahme erfolgt immer über das 
Projekt TABULA. Die Beratungsschwerpunkte sind bereits im Kapitel 7 beschrie-
ben.

Zu Beginn der Beratung und Unterstützung durch die wohnungslosenhilfe biberach 
e.V. steht der Versuch gemeinsam mit den jungen Erwachsenen die unterschiedli-
chen Probleme zu erfassen, zu benennen oder auch erstmals wahrzunehmen. Im 
zweiten Schritt erfolgt eine Auftragsklärung, bei der versucht wird, eine gewisse 
Struktur bzw. Priorität festzulegen und ein Bewusstsein für die eigene Situation zu 
schaffen. Erst dann können Hilfeangebote auf den Weg gebracht werden.

Innerhalb der Maßnahmen (IABW) werden Gesamtziele formuliert.

Für die Klienten relevante Hilfebereiche wurden dabei in einem gemeinsamen Hil-
feplangespräch in Zusammenarbeit mit der zuständigen Mitarbeiterin des Kreis-
sozialamts Biberach eruiert und festgelegt. Dies stellte einen qualitätssichernden 
Schritt zu Beginn des Intensiv Ambulant Betreuten Wohnens U25 dar. 

Dazu kam eine standardisierte Evaluation des Projekts U25 für jeden einzelnen 
Teilnehmenden und ein von der wohnungslosenhilfe biberach e.V. erstellter Ab-
schlussbericht nach Beendigung des Projekts. Außerdem stellte eine Dokumenta-
tion aller persönlicher Hilfen und Begegnungen mit den Klienten einen Überblick 
und Arbeitsnachweis dar.

Erhebung Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren (U25) 2018 (2017)
7 (8) Fälle, die für die Maßnahme des Intensiv Betreuten Wohnens U25 

bewilligt wurden
4 (4) Plätze insgesamt
1 (1) Vorzeitiges Ende der Maßnahme 
3 (4) Verblieben in der Maßnahme
3 (3) Planmäßige Enden (Übergang in ABW U25)
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Erhebung „Ambulant Betreutes Wohnen U25“ 2018 (2017)
9 (9) Klienten insgesamt
4 (7) Verblieben in der Maßnahme
3 (2) Maßnahmen wurden beendet 
1 (0) Übergang ins reguläre ABW (Aufgrund des Alters)
1 (0) Vermittlung an einen anderen Fachdienst (Eingliederungshilfe)
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Durch diese besondere Form des Ambulant Betreuten Wohnens sollen folgende 
Ziele erreicht werden: 

• die sozialen Beziehungen sind geklärt, die Sozialkompetenz gestärkt

• die materielle Existenz und der Zugang zu Wohnraum sind gesichert

• die Kommunikationsfähigkeit ist altersgerecht 

• Lernmotivation und Konzentrationsfähigkeit sind gestärkt

• die Jugendlichen haben Problemlösungsstrategien und lebenspraktische Fähig-
keiten wie selbstständige Haushaltsführung erworben

• bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund/Fluchterfahrung sind die Sprach-
defizite abgebaut, die Integrationschance ist verbessert

• das erweiterte Berufswahlspektrum ermöglicht beiden Geschlechtern eine kli-
scheefreie Berufsorientierung 

• die Jugendlichen haben positive, realistische Zukunftsperspektiven und Ideen 
für Ausbildung und Beruf (Nachhaltigkeit)

• sie sind vorbereitet, vermittelt oder übergeleitet in bestehende schulische oder 
berufliche Regelangebote, bei Bedarf in Reha-Angebote, bspw. betreute Wohn-
formen, Werkstätten für behinderte Menschen, etc..

In den Wohngemeinschaften des ABWs fanden wöchentlich Hausbesuche statt und 
es wurde Unterstützung im Haushalt angeboten. Die freizeitpädagogischen Maß-
nahmen, die zum Teil geschlechtergetrennt durchgeführt wurden, wurden von den 
jungen Menschen gut angenommen.

Im Jahr 2018 wurde ein spezielles Angebot mit drei besonderen Aktivitäten für 
junge Männer angeboten und durchgeführt. Hierbei hatten die männlichen Jugend-
lichen die Möglichkeiten sich mit ihrer eigenen Geschlechterrolle auseinanderzu-
setzen. Die männlichen Fachkräfte boten folgende Aktionen an:

Gemeinsames Kegeln im Bowlingcenter, Geocaching in der näheren Umgebung 
von Biberach sowie ein Exitgame in Ravensburg.

Ziel war es zunächst sich untereinander kennenzulernen und ein positives Grup-
penerlebnis wahrzunehmen sowie Alltagssorgen hinter sich zu lassen. Beim Geo-
caching kam es neben Geschicklichkeit und präzisem Arbeiten/Messen darauf an, 
Natur zu erfahren und Ziele gemeinsam zu finden. Beim Exitgame mussten sich 
die Teilnehmer noch intensiver mit Teamwork, Verantwortung und Rücksichtnahme 
auseinandersetzen. 

Insgesamt zielten alle Aktivitäten darauf ab das Selbstwertgefühl und Selbstbe-
wusstsein zu stärken, die eigenen Grenzen kennenzulernen, die Wichtigkeit von 
sozialem Miteinander zu erleben und Verantwortung zu übernehmen.
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11. Fachstelle Wohnungssicherung
Die Problematik Wohnungslosigkeit bzw. Obdachlosigkeit hat viele Ausprägun-
gen:

• Menschen, die ohne jegliche Unterkunft auf der Straße leben

• Haushalte und Einzelpersonen, die kurz davor stehen, ihre Wohnung zu ver-
lieren

• Menschen, die aufgrund ordnungsrechtlicher Maßnahmen ohne Mietvertrag, 
d.h. lediglich mit Nutzungsverträgen in Wohnraum eingewiesen oder in Not-
unterkünften untergebracht werden

• Personen, die in unzumutbaren und menschenunwürdigen Wohnverhältnis-
sen leben

11.1 Fachstellen-Konzept

Obdachlosigkeit gilt es zu verhindern

Gründe, die zu Obdachlosigkeit führen können, haben ihre Ursache oft in der Ne-
gativ-Spirale aus Arbeitslosigkeit, Überschuldung, Erkrankung und familiären Pro-
blemen. Es kommt zu Mietschulden, anschließend zur Räumungsklage, dann zur 
Räumung, die schließlich zur Obdachlosigkeit führen kann. 

Die Fachstelle Wohnungssicherung richtet sich u.a. an Personen und Haushalte 
in Biberach, die Mietschulden haben, die bereits wegen Mietschulden fristlos ge-
kündigt wurden oder bei denen bereits eine Räumungsklage oder ein Termin zur 
Zwangsräumung anhängig ist. Ziel ist es möglichst frühzeitig gemeinsam mit den 
Betroffenen Lösungen zu finden, damit Obdachlosigkeit verhindert wird bzw. der 
Wohnraum erhalten bleibt. Denn alle Versorgungsformen nach einem Wohnungs-
verlust bedeuten in der Regel eine Verschlechterung der Situation der Betroffenen 
sowie eine stärkere wirtschaftliche Belastung der Kommune, da diese für die Un-
terbringung ihrer Bürger zuständig ist.

Für die von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen müssen aus unserer Sicht die 
Kompetenzen und Ressourcen des Jobcenters, des Ordnungsamtes und des Eigen-
betriebs Wohnungswirtschaft, sowie die verschiedensten Angebote der kommuna-
len Träger gebündelt und vernetzt werden.

Oberstes Ziel ist der Erhalt des privaten Wohnraums! 

Hierbei geht es um die Sicherung der finanziellen Lebensgrundlage und die Befä-
higung zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen 
Wohnraum, möglichst unabhängig von öffentlicher Hilfe. 

Sollte dennoch die Unterbringung in einer städtischen Obdachlosenunterkunft 
nötig werden, bemühen wir uns nach einer Zeit der Stabilisierung, um die An-
schlussversorgung in mietrechtlichem Wohnraum. Niemand soll nach Wohnungs-
verlust auf der Straße oder in Not- bzw. Obdachlosenunterkünften dauerhaft leben 
müssen, denn neben der reinen Unterbringung in einer städtischen Obdachlosen-
unterkunft benötigen die Menschen aus Sicht der wohnungslosenhilfe biberach e.V. 
ein zusätzliches Hilfeangebot. 

Seit 01.02.2014 ist die Fachstelle der wohnungslosenhilfe biberach e.V. im Auftrag 
der Stadt Biberach tätig. Im Jahr 2017 hat der Biberacher Gemeinderat die weitere 
Zusammenarbeit mit der wohnungslosenhilfe biberach e.V. beschlossen.
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11.2 Zielgruppe

• MieterInnen im Stadtgebiet, die aufgrund von Mietrückständen, einer Vermie-
terkündigung, einer Räumungsklage, einer angesetzten Zwangsräumung oder 
anderer Gründe obdachlos sind oder von Wohnungsverlust bedroht sind

• Menschen, die bereits ordnungsrechtlich untergebracht sind

Die Unterschiedlichkeit der Zielgruppe (Familien, Alleinstehende, Alleinerziehende, 
Migranten, etc.) erfordert differenzierte Konzepte der Ansprache und der Hilfe.

11.3 Dokumentierte Wohnungsanfragen und Beratungen

Im Zeitraum vom 01.01.18 bis 31.12.18 dokumentierte die wohnungslosenhilfe bi-
berach e.V. 186 Anfragen von Personen bzw. Familien, die bezahlbaren Wohnraum 
in der Stadt Biberach suchten. 

Diese Anfragen setzten sich wie folgt zusammen:

Gesamt Prozent
Fallzahl 186 100,00 %

Aufteilung nach Geschlecht
Frauen 66 35,48 %
Männer 120 64,52 %

Aufteilung nach Alter
18-25 42 23,08 %
26-64 137 75,27 %
65+ 3 1,65 %

Migrationshintergrund
Ja 92 51,69 %
Nein 86 48,31 %

Haushaltsgröße
Single 112 60,22 %
Paar 15 8,06 %
Alleinerziehend 16 8,60 %
Familie (2 Erw., 1-2 K.) 31 16,67 %
Großfamilie (ab 3 K.) 12 6,45 %

Innerhalb dieser 186 Anfragen wurden 143 Haushalte von der Fachstelle beraten 
und begleitet. In diesen 143 Haushalten lebten insgesamt 277 Menschen.

Die Vergleichszahlen der Vorjahre zeigen, dass das Beratungsangebot der Fach-
stelle angenommen und intensiv genutzt wird. 
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Diese 143 Haushalte (277 Menschen) setzten sich wie folgt zusammen:
63 Männer
32 Frauen
8 Paare
12 Familien (Paar + 1 Kind)
10 Familien (Paar + 2 Kinder)
3 Familien (Paar + 3 Kinder)
4 Familien (Paar + 4 Kinder)
2 Familien (Paar + 5 Kinder)
2 Familien (Paar + 6 Kinder)
3 Familien (Mutter + 1 Kinder)
3 Familien (Mutter + 2 Kinder)
1 Familie (Mutter + 5 Kinder)
1 Familie (Mutter + 5 Kinder)

Neben den sogenannten sonstigen Unterkünften (städtischen Wohnungen, in die 
Personen eingewiesen wurden) gibt es in Biberach weitere ausschließlich zur Ob-
dachlosenunterbringung genutzte Gebäude:

Die Bleicherstr. 80 mit 18 Appartements, die teilweise doppelt belegt werden. Seit 
2017 gibt es in Ringschnait ein weiteres Gebäude mit 9 Einzelzimmern, 4 Dop-
pelzimmern und 1 Dreibettzimmer. Küchen und Sanitärbereiche müssen gemein-
schaftlich genutzt werden. Seit Januar 2018 befindet sich eine weitere Obdachlo-
senunterkunft in der Wolfentalstraße 13. Die 8 Zimmer sind teilweise doppelt be-
legbar. Die Küche und Sanitärbereiche müssen gemeinschaftlich genutzt werden.

Während die Bleicherstraße ausschließlich für alleinstehende Männer vorgesehen 
ist, werden in den anderen Unterkünften obdachlose Familien, alleinerziehende 
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Frauen mit Kindern sowie alleinstehende Frauen untergebracht. 

53 Wohnungsanfragen wurden von Einzelpersonen, Paaren bzw. Familien, die in 
städtischen Obdachlosenunterkünften untergebracht waren, gestellt und von der 
wohnungslosenhilfe biberach e.V. dokumentiert:

• Bleicherstraße 80: 27 Anfragen

• Hölderlinstraße 1:  1 Anfrage

• Ringschnait:   9 Anfragen (darunter Familien)

• Wolfentalstr. 13:  6 Anfragen (darunter Familien) (Belegung ab März‘18)

• Sonstige Unterkünfte: 10 Anfragen (darunter Familien)

Für eine effektive Umsetzung des Ziels Wohnraumerhalt bzw. „Rückführung in 
privaten Wohnraum“ ist eine enge Zusammenarbeit mit dem städtischen Eigenbe-
trieb Wohnungswirtschaft (WWB) sowie dem städtischen Ordnungsamt unabding-
bar. Hierbei ist die Fachstelle darauf angewiesen, frühzeitig von Räumungsklagen 
zu erfahren. Bestenfalls erfolgt die Information bereits bei auflaufenden Mietschul-
den, um schnelle Hilfe anzubieten.

Einmal pro Monat fand ein Jour Fixe mit dem Ordnungsamt und dem Eigenbetrieb 
Wohnungswirtschaft statt. Dabei konnten Einzelfälle, Vorfälle in den Obdachlosen-
unterkünften aber auch in den Vermietungen besprochen, Absprachen getroffen, 
Begehungen koordiniert und Arbeitsaufträge, etc. abgesprochen werden. Unser 
Ziel Menschen in gesicherten Wohnraum zu bringen sowie die bestehenden Le-
bensverhältnisse zu klären bzw. zu sichern, war fester Bestandteil dieser Sitzun-
gen. 

Die Fachstelle erhielt regelmäßige Informationen über Außenstände der Nutzungs-
entschädigungen von den ordnungsrechtlich untergebrachten Personen von der 
Stadt Biberach.

Seit September 2018 wurde die wohnungslosenhilfe biberach e.V. vom Amtsge-
richt Biberach über anstehende Räumungsklagen informiert. 8 sogenannte MiZis 
gingen in der Fachstelle ein. 
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11.4 Erbrachte Leistungen

11.4.1 Erbrachte Leistungen im Aufgabenbereich „Präventiver Ansatz 
zum Wohnungserhalt“

Persönliche Beratung:

• bei Bekanntwerden von gefährdeten Mietverhältnissen Kontaktaufnahme mit 
MieterInnen durch Anschreiben, Anrufe und/oder Hausbesuchen

• Erstberatung: Problemanalyse, Ermittlung des Hilfebedarfs, Bewusstmachung 
der Problemlage, Information über Verfahrensabläufe, Rechtsmittel und Hilfe-
ansprüche

• Unterstützung, wenn die Wohnung nicht gesichert werden kann

• Hilfe zur Bewältigung von allgemeinen Lebensproblemen

Kontakt mit Behörden und weiteren Fachdiensten:

• Beratung und Begleitung zu Ämtern und Behörden

• Kontakt zu weiteren Fachdiensten und Beratungsstellen (z.B. Sucht– und 
Schuldnerberatung)

• Hilfe beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen

• Unterstützung zur Einhaltung von Fristen im Verfahren der Wohnraumkündi-
gung

• Hilfestellung bei Strafverfahren, Vermittlung von weiterführenden Angeboten 
der Wohnungslosenhilfe (ambulante Wohnangebote, teilstationäre und statio-
näre Hilfen)

Finanzielle Hilfen:

• Beratung bei finanziellen Problemen

• Bereitstellung und/oder Vermittlung einer ersten Grundversorgung

• Unterstützung und Begleitung bei der Antragstellung von Hilfen zur Sicherung 
der Unterkunft nach SGB XII/SGB II (darlehensweise Übernahme von Miet-
schulden)

Gespräch mit Vermietern:

• Kontaktaufnahme mit dem Vermieter

• Angebot von konfliktschlichtenden Gesprächen

Fallunspezifische, sozialraumbezogene Leistungen:

• Aufklärung, Information und Öffentlichkeitsarbeit

• Verbindliche regelmäßige Sprechzeiten sowie aufsuchende Beratung von be-
troffenen MieterInnen, die auf Einladungen nicht reagieren

Durch diese Maßnahmen konnten im Jahr 2018 insgesamt 15 Wohnungen gerettet 
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werden (7 Einzelpersonen, 8 Familien).

Bei 6 Wohnungen wurde eine Mietschuldenübernahme beim Jobcenter oder Kreis-
sozialamt beantragt und bewilligt. 

Bei 6 Wohnungen konnten individuelle Vereinbarungen (Ratenvereinbarungen) mit 
dem Vermieter geschlossen werden.

Bei 2 Familien wurden existenzsichernde Anträge beim Landratsamt gestellt. Be-
reits entstandene Mietschulden konnten so beglichen werden. Durch Verhandlung 
mit dem Vermieter konnte ein Zahlungsaufschub der Miete erreicht werden.

Bei 1 Familie wurden die Mietschulden über eine Stiftung übernommen.

11.4.2 Erbrachte Leistungen im Aufgabenbereich „Betreuung der Ob-
dachlosenunterkünfte“

Folgende Beratungs- u. Unterstützungsangebote wurden in den Obdachlosenun-
terkünften Ringschnait und Wolfentalstraße erbracht: 

Der Ein- und Auszug wurde je nach Bedarf mit den Betroffenen organisiert. Nach 
der Einweisung durch das Ordnungsamt und der Schlüsselübergabe durch das 
WWB wurden die Familien bzw. Einzelpersonen von der wohnungslosenhilfe biber-
ach e.V. in die Räumlichkeiten begleitet. Hier gab es eine Begehung und Einfüh-
rung durch die Räumlichkeiten (Sanitärbereich, Küche) sowie die Vorstellung der 
Hausordnung. Bei Bedarf konnten die Zimmer kurzfristig mit einer Grundmöblie-
rung ausgestattet werden (Bett, Matratze, Schrank, etc.). Darüber hinaus erhielt 
jede/jeder neue BewohnerIn Bettdecke und Kissen, Bettwäsche, Handtücher, Toi-
lettenpapier, Hygieneartikel für die Körperpflege, Mülleimerbeutel sowie eine Rolle 
gelber Säcke.

Im Bedarfsfall wurden Reinigungs- und Hausmeistertätigkeiten von der Fachstelle 
durchgeführt. Klingel- und Briefkastenbeschriftung wurden angebracht und allen 
Personen wurde das Beratungsangebot der wohnungslosenhilfe biberach e.V. vor-
gestellt.

Je nach Bedarf fand mit den Bewohnern eine intensive Abklärung der aktuellen 
Notsituation und des persönlichen Hilfebedarfs statt:

• Neben den regelmäßigen, wöchentlichen Sprechzeiten wurden zusätzlich flexi-
ble Beratungszeiten für alle Bewohner angeboten

• Hausbesprechungen fanden regelmäßige statt

• „Müllschulungen“ wurden veranstaltet 

• Beratung und Unterstützung im Bereich Wohnhygiene fand statt

• Unterstützung bei der Antragstellung und im Umgang mit Behörden 

• Beratungen und Hilfen im Umgang mit Einkommen und Schulden 

• Hilfen zur Sicherstellung regelmäßiger Zahlung der Unterkunftskosten 

• Unterstützung bei der Wohnungssuche sowie bei der Anmietung von Wohn-
raum 

• Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und Arbeitsplatz-
suche 

• Begleitung zu Terminen im Jobcenter / in der Agentur für Arbeit 
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• Kooperation mit Fallmanagement / Arbeitsvermittlung 

• Aufzeigen von Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 

• Beratung im Bereich Familie (Kindergarten- und/oder Schule)

• Motivation zur Annahme ärztlicher und therapeutischer Hilfen 

Kontakt und Koordination mit dem Hausmeister fanden ebenfalls über die woh-
nungslosenhilfe biberach e.V. statt.

In der Obdachlosenunterkunft Ringschnait befindet sich ein Beratungsbüro der 
wohnungslosenhilfe biberach e.V. im Haus. Hier wird ein PC-Arbeitsplatz, an dem 
die Bewohner selbständig oder mit Unterstützung arbeiten können, z.B. zum Er-
stellen von Briefen und Bewerbungen, zur Verfügung gestellt.

Die aufsuchende Hilfe stellt neben unserem Beratungsangebot in der Kolpingstr. 
33/3 und der Begleitung zu anderen Fachdiensten, Ämter, etc. einen wichtigen 
Arbeitsschwerpunkt dar. So wurde neben den städtischen Unterkünften in Ringsch-
nait und der Wolfentalstraße auch die Bleicherstraße 80 wöchentlich von Mitarbei-
tenden der Fachstelle aufgesucht. 

Sonstige Unterkünfte und Haushalte wurden nach Bedarf aufgesucht. Die Häufig-
keit der Hausbesuche variierte je nach Hilfebedarf der betroffenen Personen sowie 
der Aufträge der städtischen Mitarbeitenden.

Im Jahr 2018 wurden bei den 143 Haushalten (277 Menschen) insgesamt 1796 
Einzelkontakte dokumentiert.
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Ergebnisse / Daten (bezogen auf die 143 Haushalte) Anzahl
Vermittlung in stationäre Einrichtung 1
Vermittlung in ambulante Einrichtung
(AWO, GPZ, Caritas, zfp, wlh, etc.)

7

Begleitung beim Übergang in privaten Wohnraum/geförderten 
Wohnraum

16

Begleitung im Bereich Kinderbetreuung (Schule, Kindergarten) 5
Ärztliche Grundversorgung 11
Suchtproblematik 37
Suchtberatung (intensive Anbindung) 4
Existenzsichernde Anträge gestellt 70
Schuldnerberatung 10

11.5 EU Bürger/Migration

Bereits in den vergangenen Jahren war der Anteil unserer Klienten mit Migrati-
onshintergrund hoch (siehe Statistik). Sehr große rechtliche als auch sprachliche 
Herausforderungen stellte hier die Beantragung von existenzsichernden Leistun-
gen (ALG II, Kindergeld, Erziehungsgeld und somit der Zugang zur Krankenversi-
cherung,…) dar. Bei diesen Menschen bestand ein hoher Bedarf an Unterstützung 
und Begleitung in allen lebenspraktischen Bereichen: Termine, Geld-, Post- und 
Dokumentenverwaltung, Antragstellungen und im Bereich Haushalt: Müll, Energie, 
Nachbarn,…. 

Auf Grund der sprachlichen Kompetenz der Mitarbeiterinnen der wohnungslosenhil-
fe biberach e.V. konnten Beratungen in Englisch, Rumänisch und Ungarisch durch-
geführt werden. Für weitere Übersetzungsaufgaben wurde der Dolmetscherpool 
der Stadt Biberach genutzt. 

Bei den regelmäßigen Treffen mit den Migrationsdiensten des CJDs, DRKs, der 
Caritas und der Integrationsbeauftragten der Stadt Biberach konnten Absprachen 
in der Beratungsarbeit bei Einzelfällen getroffen werden. Darüber hinaus konnten 
unterschiedliche Arbeitsaufträge besprochen werden und es fand ein reger Erfah-
rungsaustausch statt.

11.6 Ziel
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Eine Obdachlosenunterkunft kann und sollte sowohl aus sozialen als auch aus fi-
nanziellen Gründen immer nur eine Übergangslösung darstellen. 

Wichtig ist hierbei die enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Hilfe-
apparaten und den unterschiedliche Verwaltungen. Präventive Maßnahmen, die 
den Wohnungsverlust vermeiden, sollten daher immer im Vordergrund stehen. Ein 
regelmäßiger Austausch, gute Kommunikation und Kooperation zwischen allen Ak-
teuren sind hierbei grundlegend. Dies hilft nicht nur den Betroffenen sondern spart 
mittel- und langfristig private sowie öffentliche Kosten. Die wohnungslosenhilfe 
biberach e.V. plädiert deshalb seit Jahren für die Einrichtung eines „Runden Ti-
sches“ mit Stadtverwaltung, Landratsamt, Baugenossenschaften, Fachstelle usw., 
der sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzt.

Zusätzlich können durch eine offensive Öffentlichkeitsarbeit sowie die Vernetzung 
mit anderen sozialen Diensten, Vermietern (Wohnungsbaugesellschaften, -genos-
senschaften) und Mieterverein betroffene Menschen möglichst frühzeitig erreicht 
werden.

Ist der Wohnungsverlust nicht zu vermeiden, muss es Ziel sein, dass betroffene 
Menschen zeitnah in abgesicherte Mietverhältnisse (Normalwohnraum) zurückkeh-
ren können. Ein schneller Übergang von der Notversorgung zurück in geregel-
te Wohnverhältnisse kann natürlich nur gelingen, wenn ausreichend bezahlbarer 
Mietwohnraum zur Verfügung steht.

12. BQVB 2018 – P.I.T.A.
Das regionale Netzwerk BQVB (Beschäftigungs- und QualifizierungsVerbund Bi-
berach), das im Jahr 2000 gegründet wurde, umfasst im Förderjahr 2018 eine 
Kooperationsstruktur mit drei Einrichtungen. Teilprojektträger sind die woh-
nungslosenhilfe biberach e. V., die Diakonische Bezirksstelle Biberach sowie das 
bfz Donauwörth Ulm Aalen - Außenstelle Biberach. Gemeinsam bringen sie ihre 
mehrjährige Expertise in der Betreuung und Unterstützung der Zielgruppe ein 
und bieten ein aufeinander abgestimmtes Unterstützungsangebot an.

Das Netzwerk zur Integration arbeitsmarktbenachteiligter 
Personen im Landkreis Biberach arbeitet mit anderen Fach-
diensten und Anbietern außerhalb des Netzwerks zusam-
men. Die enge Abstimmung mit dem Fallmanagement der 
zuweisenden Optionskommune ist selbstverständlich.

In Baden-Württemberg werden die ESF Mittel zur Förderung 
der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeg-
licher Diskriminierung eingesetzt. 

Das spezifische Ziel für diese Projekte ist die Verbesserung 
der Beschäftigungsfähigkeit und der Teilhabechancen von 
Menschen, die besonders von Armut und Ausgrenzung be-
droht sind. 

Der Projektantrag „P.I.T.A. 2018“ musste bis zum 30.09.2017 
bei der L-Bank in Karlsruhe eingereicht werden. Auf der Ver-
gabesitzung am 08.11.2017 wurde der Antrag bewilligt, so-
mit konnte der Projektauftakt am 07.01.2018 stattfinden.
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12.1 Die regionale Ausgangslage: Arbeitslosigkeit – Situation im Land-
kreis Biberach

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Biberach lag im März 2018 mit 2,1% (Baden-
Württemberg 3,3%) auf einem niedrigen Niveau. Von den 2.420 arbeitslos ge-
meldeten Personen waren 1.348 oder 55,7% im SGB III und 1.072 oder 44,3% 
im SGB II. In beiden Rechtskreisen gab es eine Abnahme der Arbeitslosigkeit um 
insgesamt 400 Personen/14,2% (Baden-Württemberg -10,8%). 

12.2 Arbeitslose im Rechtskreis SGB II

Stand März 2018 waren im Landkreis Biberach 485 (-74) Frauen = 45,2%, und 
587 (-68) Männer = 54,8% arbeitslos. 

Merkmal LK Biberach Land BW Bemerkungen
15-25 Jahre 12,3 % (11,5%) 8,0 % (7,6%) März 2018: 10,4%,  

BW 7,3%
55 Jahre und älter 13,1 % (15,2%) 17,0 % (17,0%) März 2018: -15,9% gegen-

über Vorjahresmonat
Langzeitarbeitslose 513 Pers. (-34)  

39,3 % (42,7%)
44,3 % (44,2%) Frauenanteil 50,3% (53%)                     

Rückgang um 6,2%
Ohne abgeschlosse-
ne Berufsausbildung

959 Pers. (+98)  
73,4 % (67,2%)

58,4 % (59,9%) Frauenanteil 447 P = 46,6%            
Hoher Anstieg durch Flücht-
linge Frauen +4, Männer 
+94 Pers.

AusländerInnen 597 Pers. (+49)  
45,7 % (35,0%)

40,9 % (38,4%) Frauenanteil  
251 P = 42%  
Anstieg durch Zuwanderung 
und Flüchtlinge

Schwerbehinderte 73 Pers. (-23)  
5,6 % (7,5%)

6,3 % (6,3%) Frauenanteil  
39,7% (36,5%)

Alleinerziehende 178 Pers. (-15)  
13,6 % (15,1%)

11,9 % (12,2%) Frauenanteil  93,8%

12.3 Personen mit Migrationshintergrund in den Rechtskreisen SGB II 
und SGB III

Im Berichtsmonat Juni 2017 haben von allen befragten Arbeitslosen einen Migra-
tionshintergrund (MH)

Merkmal LK Biberach Land B-W
Arbeitslose 1.298 (1.121) P, 59,5% (53,4%) 57% (55,2%)

eLb 69,0% (63,2%)
weibliche Arbeitslose 56,3% (52,9%)
männliche Arbeitslose 61,9% (53,7%)
ohne Hauptschulabschluss 86,4% (78,6%) 79,1% (78%)
ohne abgeschl. Berufsausbildung 75,3% (71,2%) 70,6% (70,3%)
Langzeitarbeitslose im SGBII 51,8% (50,9%)
im SGB II Betreute 58,9% (64,9%)

Altersgruppen: 186 Personen unter 25 Jahre, 918 zwischen 25 und unter 55, 194 
sind 55 Jahre und älter. Personen mit Migrationshintergrund haben einen über 



44

wohnungslosenhilfe
Fachberatungsstelle für den Landkreis biberach e.V.

sechsmal (Vorjahr: dreimal) höheren Anteil an den Personen ohne Schulabschluss 
bzw. einen rund dreimal (Vorjahr knapp zweieinhalbmal) höheren Anteil an den 
Personen ohne Berufsausbildung im Vergleich zu Arbeitslosen ohne Migrationshin-
tergrund. 
--------------------------------------------------------------

Als Datenquellen dienten das im Auftrag der ESF-Verwaltungsbehörde des Landes Baden-Württemberg von der 
ISG GmbH erstellte Datenset und von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichte Daten. Der landeseinheitlich 
angelegte Datenstand verweist auf den Monat September 2017. Des Weiteren die Daten des Jobcenters Stand 
März 2018.

12.4 Zielgruppe

Besonderer Förderbedarf besteht für Personen ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung, für Arbeitslose ohne deutschen Pass bzw. mit Migrationshintergrund, für 
Alleinerziehende und erwerbsfähige Leistungsberechtigte. 

Das Projekt richtet sich an arbeitsmarktferne SGB II-BezieherInnen mit multiplen 
Vermittlungshemmnissen. Es handelt sich vorrangig um

• Langzeitleistungsbeziehende, die einer sozialen und persönlichen Stabilisierung 
sowie der Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit bedürfen 

• Flüchtlinge und AsylbewerberInnen

• Alleinerziehende, Menschen mit Migrationshintergrund sowie Schwerbehinder-
te

• Von Armut und Diskriminierung bedrohte/betroffene Menschen

• Menschen in psychosozialen Problemlagen, mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen, Suchterkrankungen

12.5 Handlungsbedarf

Die gesamte Zielgruppe ist von Armut und Diskriminierung bedroht, hat einen 
hohen Unterstützungsbedarf und ist am Arbeitsmarkt schwer vermittelbar. Neben 
kulturellen Unterschieden erschweren persönliche Merkmale wie geringe Bildung, 
fehlende Sprachkenntnisse, psychische Traumatisierungen, Mangel an (vergleich-
barer) Arbeitserfahrung und fehlende Kenntnisse des Arbeitsmarktes den Einstieg. 
Die Teilnahme an Maßnahmen der Arbeitsförderung erfordert zunächst eine Akti-
vierung und soziale sowie persönliche Stabilisierung.

Die Verbesserung des Zugangs der Zielgruppe zu Bildung und Beschäftigung dient 
der Herstellung von Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, sozialer Inklusi-
on sowie einer Erhöhung der nachhaltigen Beteiligung am Erwerbsleben unabhän-
gig von Herkunft, Geschlecht, religiösem Glauben sowie geistigen und körperlichen 
Fähigkeiten.

Den Projektteilnehmenden mit Fluchterfahrung wird im niederschwelligen Projekt 
ein pragmatischer Zugang zum ihnen unbekannten Arbeitsmarktsystem ermög-
licht. 

12.5.1 Vermittlungshemmnisse bei Flüchtlingen

Viele Flüchtlinge sprechen sehr schlecht Deutsch. Oft fehlt aufgrund überzogener 
Erwartungen die Akzeptanz für die Realitäten des hiesigen Arbeitsmarktes.
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Eine Neuausrichtung des Rollenbildes der Frau stellt für die gesamte Familie eine 
Herausforderung dar. Weibliche Flüchtlinge sind oft in patriarchalische Strukturen 
eingebettet, das Zusammentreffen mit dem anderen Geschlecht bei der Arbeit 
trifft auf Widerstand. Oft handelt es sich um Mütter, die bislang als Hausfrau tätig 
waren. Ähnliche Widerstände treten auch beim Thema Kinderbetreuung auf. 

Eine externe Betreuung der Kinder entspricht einer Vorstellung, der die Teilneh-
merinnen sich erst annähern müssen.

Bei den männlichen Teilnehmenden liegen neist mehrere Vermittlungshemmnisse 
vor, hier v. a. Suchtprobleme, Straffälligkeit, geringe oder fehlende schulische und 
berufliche Qualifikationen und unterbrochene Berufsbiografien. Oft zeigt sich eine 
eingeschränkte Fähigkeit der Selbstorganisation und Tagesstrukturierung. 

Frauen sehen sich einer Mehrfachanforderung in Bezug auf Erwerbstätigkeit, Fami-
lienarbeit und Haushalt gegenüber. Überwiegend gering qualifiziert und meist nur 
eingeschränkt zeitlich und räumlich mobil haben sie darüber hinaus mit vielfältigen 
Problemlagen wie psychischen Problemen, Gewalterfahrungen und Suchtverhalten 
zu kämpfen. Ausländerinnen und Migrantinnen haben häufig mit Integrations- und 
Sprachdefiziten zu kämpfen. 

12.5.2 Mangelnde Chancen auf dem regionalen Arbeitsmarkt

Für die Zielgruppe steht in Biberach nur eine begrenzte Zahl geeigneter Einstiegs-
möglichkeiten in den Arbeitsmarkt (z. B. Praktikumsplätze) zur Verfügung. Der 
(Wieder)-Einstieg der Zielgruppe in den ersten Arbeitsmarkt gelingt meist nur über 
nicht existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse. 

12.6 Konzept 

Das Konzept bietet eine Kombination aus Kompetenzfeststellung, praxisorientier-
ter Arbeitserprobung, Sprachunterricht und Betriebspraktika mit sozialpädagogi-
scher Begleitung. Es basiert auf einem dreifachen methodischen Zugang zu den 
Teilnehmenden:

• individueller, persönlicher Zugang im Einzelcoaching

• partnerschaftliche, praxisorientierte Arbeitserprobung  

• Gruppenunterricht und Einzelcoaching mit Sprachunterstützung im Projektteil 
„P.I.A.“

Am Projekt sollen 29 SGB II-BezieherInnen teilnehmen, die zudem eine eng auf 
das ESF-Projekt abgestimmte Maßnahme zur beruflichen Eingliederung nach § 45 
SGB III Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2, 4 und 5 i. V. m. § 16 Abs.1 SGB II absolvieren. Dabei 
sollen 13 Männer und 16 Frauen betreut werden. Der Flüchtlingsanteil sollte bei 
50% liegen.
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12.7 Durchführung 

Die 29 Plätze wurden wie folgt aufgeteilt:

• Teilprojekt wohnungslosenhilfe biberach e.V.: 20 Plätze

• Teilprojekt Diakonische Bezirksstelle Biberach: 9 Plätze 

• Teilprojekt bfz gGmbH Donauwörth ∙ Ulm ∙ Aalen (DUA), Außenstelle Biberach,  
Aktivierungs- und Eingliederungsprojekt „P.I.A.“: Schulungen 

Alle Standorte sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. 

Zu Beginn der Maßnahme konnte mit hohem zeitlichem und organisatorischem 
Aufwand etwa ein Drittel der Plätze erst durch nachrückende Teilnehmende besetzt 
werden. Die Integration der Nachrückenden war – auch durch häufige krankheits-
bedingte Fehlzeiten - während der gesamten Projektlaufzeit schwierig. Die Arbeit 
im praktischen Teil musste auf weniger Personen als geplant verteilt werden.

Die Gruppeneinteilung wurde entsprechend der Sprachkenntnisse der Teilnehmen-
den und der Kapazität der Arbeitsbereiche vorgenommen. Für die Gruppe 1 – Teil-
nehmende mit besonderem Sprachförderbedarf – wurden die Unterrichtsinhalte 
auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Teilnehmenden abgestimmt. Das (Schul-)
Bildungsniveau in dieser Gruppe war sehr unterschiedlich. Einige Flüchtlinge haben 
im Heimatland nur 3-5 Jahre die Schule besucht. 

Hilfreich für die Stabilisierung der Teilnehmenden und für den Abbau der Vermitt-
lungshemmnisse waren die intensive, individuelle und sozialraumorientierte sozi-
alpädagogische Betreuung und Begleitung. Sie erfolgte auf der Basis der mit den 
Teilnehmenden erarbeiteten Strategie zur sozialen und beruflichen Eingliederung 
sowie der Reflektion der Ziele im Hilfeplan. Der strukturierte Tagesablauf  in der 
praxisorientierten Arbeits- und Leistungserprobung in den Betrieben der Teilpro-
jektträger steigerte die Leistungsfähigkeit der Teilnehmenden. Besonderer Wert 
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wurde auf die Vermittlung von Sprach- und EDV-Kenntnissen, die Erstellung von 
Bewerbungsunterlagen sowie die Sozialkompetenz der Teilnehmenden gelegt. Fi-
nanzielle Schwierigkeiten standen während des gesamten Jahres im Vordergrund, 
besonders bei den Teilnehmenden der Gruppe 1. Bei zahlreichen Teilnehmenden 
konnten die finanziellen Verhältnisse stabilisiert werden. Die Abklärung und Be-
handlung gesundheitlicher Einschränkungen, sowohl physischer als auch psychi-
scher, nahm viel Raum ein. Zum Teil wurden die Teilnehmenden zu Arztterminen 
und zur Suchtberatung begleitet. Im letzten Quartal wurden die Bemühungen um 
einen Arbeits- oder Praktikumsplatz fortgesetzt und intensiviert.

12.7.1 Sozialpädagogische Betreuung

Der Zugang zu allen Angeboten war für Frauen wie Männer gleichermaßen gewähr-
leistet. Bei der Selbstorganisation und Tagesstrukturierung mussten insbesondere 
die männlichen Teilnehmenden gefördert werden. Die Suche nach Kinderbetreuung 
war speziell zu Beginn eine zeitaufwändige Aufgabe. Zum Teil mussten Vorbehal-
te gegen eine externe Betreuung (z.B. Ferienfreizeiten) überwunden werden. Im 
Projektverlauf änderten sich stereotype Rollenbilder, auch dadurch, dass Arbeits-
aufgaben unabhängig vom Geschlecht erteilt und nicht-geschlechterspezifische 
Berufsperspektiven eröffnet wurden. So konnten beispielsweise die Hemmnisse 
männlicher Teilnehmer gegenüber Reinigungs- und Spülarbeiten überwunden wer-
den. Weibliche Teilnehmerinnen der Gruppe 1 identifizierten sich im Laufe der 
Maßnahme stärker mit ihrer beruflichen Rolle. Ermöglicht wurde dies auch durch 
die erfolgreiche Organisation der Kinderbetreuung. 

Unabhängig von Herkunft, Geschlecht, religiösem Glauben sowie geistigen und 
körperlichen Fähigkeiten verbesserte die Teilnahme an der Maßnahme den Zugang 
zu Bildung und Beschäftigung für jeden einzelnen Teilnehmenden. Der Schwer-
punkt der fachlichen und praktischen Arbeitsanleitung lag auf der Kompetenzfest-
stellung, der Einübung und Fortführung eines geregelten Tagesablaufs, dem Trai-
ning von Grundarbeitsfähigkeiten, Weitergabe fachbezogener Grundkenntnisse, 
sowie der zunehmenden Vermittlung in Praktika und Arbeit. Dabei mussten die oft 
deutlichen gesundheitlichen Einschränkungen berücksichtigt werden. 

Bei Bedarf wurden flankierende Maßnahmen wie Schuldner-, Sucht- oder Gesund-
heitsberatung initiiert sowie die Teilnehmenden bei der Antragstellung verschie-
dener Leistungen unterstützt. In Gruppe 1 stand die Verbesserung der deutschen 
Sprachkenntnisse im Vordergrund. Neben dem aktiven verbesserte sich auch der 
passive Wortschatz, die Teilnehmenden erwarben das grundlegende Vokabular für 
den Arbeitsalltag. Die Organisation der Ferienfreizeiten förderte neben der Gleich-
stellung auch die Integration der Familien mit Fluchterfahrung. Die Teilnehmenden 
kamen dadurch vermehrt in Kontakt mit anderen Eltern. Die Kinder der Teilneh-
menden profitierten durch die Förderung der Sprachfähigkeiten sowie der sozialen 
Kompetenzen.

Da nachhaltiges Handeln in den Herkunftsländern der Flüchtlinge meist nicht ver-
festigt ist, wurden entsprechende Verhaltensweisen thematisiert und eingeübt. Die 
Tätigkeiten in den Betrieben der Träger mit ihren Zielen von Recycling, Wiederver-
wertung und Sanierung weckten das Verständnis für ein Ressourcen schonendes 
Verhalten. 

Die Wohnsituation wurde von zahlreichen Teilnehmenden als sehr belastend emp-
funden. Oft mussten sich mehrere Familienmitglieder ein Zimmer teilen. Den Teil-
nehmenden wurde deutlich gemacht, dass der Erhalt der aktuellen Wohnung bei 
der derzeitigen Situation auf dem Wohnungsmarkt hohe Priorität hat. Der sparsa-
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me Umgang mit Wasser, Heizung und Strom wurde thematisiert. Im praktischen 
Teil wurde die Mülltrennung sowie der sparsame Umgang mit Arbeitsmaterialien 
und -geräten geprobt und die Teilnehmenden bei der Umsetzung angeleitet. 

Ein Dometscherpool stand bei Sprachproblemen zur Verfügung.

12.7.2 Erzielte Ergebnisse

BQVB 2018
Klienten insgesamt: davon ♂ davon ♀

43 23 20

Altersstruktur:
18-24 Jahre 25-54 Jahre 55-63 Jahre

0 34 9

31 der Teilnehmenden wiesen einen Migrationshintergrund auf, davon waren 25 
Ausländer.

Bei insgesamt 30 Teilnehmenden wurden Vermittlungshemmnisse definiert, die bei 
allen Teilnehmenden reduziert werden konnten. Ebenso konnte bei allen Integrati-
onsfortschritte erzielt. Mit allen Teilnehmenden wurde ein Hilfeplan erstellt. Bei 13 
Personen konnten keine Vermittlungshemmnisse definiert werden, da die Teilneh-
menden sehr selten anwesend waren.

Vermittlung / Erreichung der Ziele
9 [30%] Vermittelt in den 1. Arbeitsmarkt 
10 [33%] Wurden in Praktika vermittelt.

3 Vermittlung in Sprachkurs

Die Situation der Projektteilnehmenden verbesserte sich durch:

• Standortbestimmung und Erkennen von Entwicklungsmöglichkeiten 

• Steigerung der Grundarbeitsfähigkeiten sowie der beruflichen Qualifikation

• Verbesserung der gesundheitlichen Situation und der Körperhygiene 

• Einsicht in die Notwendigkeit  des Spracherwerbs, Verbesserung der Sprach-
kenntnisse

• Verbesserung der Alltagsstrukturierung, Disziplin und Pünktlichkeit 

• Erhöhung der Konfliktfähigkeit und der Fähigkeit zur Selbstreflexion

• Zunahme der sozialen und kommunikativen Fähigkeiten 

• Vermittlung von EDV-Grundkenntnissen

• Unterstützung im Bewerbungsverfahren

12.8 Resümee der Projektumsetzung

Die Aufteilung auf zwei Gruppen erwies sich weiterhin als sinnvoll. Schwerpunkt 
der kontinuierlichen sozialpädagogischen Betreuung war die Klärung der indivi-
duellen Problemlagen, das Herausarbeiten und Reduzieren der multiplen Vermitt-
lungshemmnisse, die Unterstützung bei der Antragstellung in verschiedenen Be-
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reichen und die Wohnraumversorgung der Teilnehmenden. Der Krankenstand der 
Teilnehmenden war während der gesamten Projektdauer hoch, ein erhebliches 
Vermittlungshemmnis. Hinzu kamen mangelhafte Sprachkenntnisse sowie fehlen-
de berufliche  Qualifikationen, besonders in Gruppe 1. 

Die Teilnehmenden konnten ihre Leistungsfähigkeit bei wechselnden Aufgaben er-
proben. Alle Teilnehmenden wurden beim Erwerb der jeweils erforderlichen prakti-
schen Fähigkeiten unterstützt. Sie wurden zunehmend routinierter, das Teamgefühl 
steigerte sich, die Zusammenarbeit – auch mit den Ehrenamtlichen – verbesserte 
sich im Laufe des Jahres stetig. Bei allen Teilnehmenden waren in allen schulischen 
Unterrichtsfeldern wesentliche Fortschritte erkennbar. 

Die Teilnehmenden waren  am Ende der Maßnahme in der Lage, wichtige Regeln wie 
Pünktlichkeit, Abmeldung bei Krankheit etc. einzuhalten und in organisatorischen 
Angelegenheiten eigenständig zu handeln. Sie konnten individuelle, ansprechende 
Bewerbungsunterlagen erstellen. In Feedbackrunden im 3. Quartal berichtete  ein 
sehr hoher Anteil von gestiegenem Selbstvertrauen und gesteigertem Selbstwert-
gefühl. Die Teilnehmenden nahmen vermehrt am öffentlichen Leben teil. Diese 
Erfolge konnten durch die Praktika verstärkt und gesichert werden

Das Projekt wird durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert.

Mit den Geldern des Strukturfonds ESF werden Projekte unterstützt, die die Be-
schäftigungsfähigkeit der Menschen entwickeln oder wiederherstellen. Gefördert 
werden Bildung, Ausbildung und Beschäftigung. Ein Grundprinzip des ESF ist 
es, Chancengleichheit für Frauen und Männer in allen Bereichen anzustreben. 
Grundsätzlich können alle Arten von Maßnahmen gefördert werden, die zur Ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt beitragen und positive Auswirkungen auf die 
Beschäftigung und die Verringerung bzw. Vermeidung von Arbeitslosigkeit ha-
ben. Die Finanzierung setzt sich aus privaten und öffentlichen Mitteln und dem 
Zuschuss aus dem ESF zusammen.
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13. Anhang 
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http://www.feuerwehr-biberach.de/
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Spende der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg

-------------------------------------------------

Übergabe eines neuen Elektro-VRmobil an die wohnungslosenhilfe biberach e.V.
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